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Der Llnterfeebootskrieg.

Sank der Neutralen an die deutsche Admiralität.
:: Zu der Warnung des „Reichsanz." an die

neutrale Schiffahrt, sich der französischen Nord- und
Westküste zu nähern , schreibt das angesehenste Blatt
der standinavischen Reederinteressen „Norges Handels¬
og Sjoefartstitende " :

Diese Mitteilung ist in gleicher Werse aufzufaffen
wie dre brrttsche Ankündigung, daß die Nordsee als
Kriegsgebiet zu betrachten sei. Sie ist weder ein Ver-
bot noch eine Drohung, sondern eine wohlwollende
und korrekte Warnung,  für die die Neutralen
nur dankbar  sein können. Hiernach ist es die Sache
jedes Einzelnen, das Risiko zu überlegen und sich zu
entschließen, ob er es erngehen will. Nach dem, was
wir erfahren, ist e§ kaum wahrscheinlich, oaß die
deutsche Mitteilung irgendwelche Erhöhung der Kriegs¬
risikoprämie verursachen wird, jedenfalls nicht jetzt
schon. Ob sie dazu führen wird, daß die Schiffe
neue Wege einschlagen, ist nicht bestimmt. Augen¬
scheinlich ist man gewillt, zunächst den Verlauf der
Dinge abzuwarten.

Schwedisches Lob der deutschenN-Boote.
:: Ueber die letzten Taten der deutschen Untersee¬

boote sind die schwedischen Zeitungen voll des Lo¬
bes. „Svenska Dagbladet" schreibt: Es ist nerhört,
daß so ein kleines graues Ding während 24 Stunden
den Herrn sozusagen mitten in England spielt, mitten
im Gewässer zwischen zwei großen Inseln , das so
stark befahren und so stteng bewacht ist. Es begnügt
sich nicht damit, Schiffe und Häfen südlich des Minen¬
feldes im Kanal an den englischen und französischen
Küsten anzugreifen, es geht ungeniert westlich von Eng¬
land und unterbricht den Verkehr zwischen einigen der
größten Handelsstädte des Jnselreiches.

Die Kämpfe in Ost und West.
Der österreichische Generalstabsbericht.

:: Wien,  3 . Febr. Amtlich wird verlautbart:
In den Ost-Beskiden wurden neue, sehr heftige

Angriffe, die auch nachts andauerten , wieder unter
. schweren Verlusten der Russen zurückgeschlagen. Die
. Kämpfe im mittleren Waldgebirge nehmen einen günsti-

I gen Verlauf. Die verbündeten Truppen , die gestern
kH vom Feinde hartnäckig verteidigte Höhenstellungen er-

"berten, machten tausend Gefangene und erbeuteten
uiehrere Maschinengewehre.I In Polen und Westgalizien ist die Situation un-

f verändert. Es herrscht größtenteils Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:

st v. Hoefer,  Feldmarschalleutnant.
1 Die Verbündeten in den Karpathen.

G-.» ' ' Budapest,  4 . Febr. Zu der Meldung des
"l UsNeralstabes über die gemeinsamen Kämpfe der deut-1 I La»  österreichisch -ungarischen Truppen schreibt
wt ^^ ..t'dester Llohd" : Wir haben in Gemeinschaft der
id| ftrussischen  Dampfwalze  einen u n-

bctf- ihr M-g 11^ e,n Damm entgegengestellt,  soUl irt Räderwerk zerbrach. Unsere gemeinsame Arbeit
1 es T«̂ ee^9Can̂ io ê^e Besiegelung der Erkenntnis , daß

«iail ho» „ Kampfe bei beiden Zentralmächten keinen geben-

[? *f»LUn” wirren nehmenden Teil gibt, während bei dem
J Frankreichs und Englands Joffre ge-
i esstn ẑu denk̂ " erster Linie an die 'englischen Jnter-

wt» Hirlap " sagt : In den Karpathen stehen
' l „ » Wache  mit den Söhnen Deütsch-

tofp \ ,® ir  sind stolz auf unseren Bundesgenossen,
— ^ siolz auf uns ist. Wir standen Wache mit ihnen

oer Warthe. Sie stehen Wache mit uns an
«ave.  In Lodz marschierten ungarische Hu-

zusammen mit ihnen ein. Ungarische Artil-
bombardieren.

überall z u-
Treue.

, ^ siige Kämpfe an der flandrischen Küste.
»Telk-»»» er d a m , 4. Febr. Der Korrespondent des
bf rX af in Sluis meldet vom 3. Febr., daß an
Umaewin» gekämpft  werde . In der
ionett Westende werde wütend mit dem Ba-

an
der
saren
leristenD e»Tr ^ ihnen Antwerpen
sa >» t» ^ ^ " b und Ungarn  sind
lammen und zahlen Treue mit

«US ^ *7?° ®ie  Deutschen suchten die Belgier
seien SU verjagen. Auf beiden Seiten
schweb Tote. Südlich der Küste, im Ueber-
zwei 8sgebiet , stehe das Wasser  jetzt
rnuna- „i ct  b och und verhindere jede Unterneh-
Am ^ ^en Dünen wüte der Kampf fort.
Die enqitS fe ectfe be” ganzen Tag das Geschütz.
KüstenUnip erseuerten andauernd auf die ganz«
lnanckmni rr -° t testende . Der Kanonendonner sei
im rknUo als während der heftigen Kämpfe
teuer.Oktober. Auch von APern her ertönte Geschütz-

Freitag, den5. Februar 1915.
Die Blockade Englands.

Alle englischen Gewässer als Kriegsgebiet erklärt.
:: Der Reichsanzeiger veröffentlicht im amtlichenTeil folgendes:

Bekanntmachung.
1. Die Gewässer rings Großbritannien und Irland

einschließlich des gesamten englischen Kanals werden
hiermit als Kriegsgebiet erklärt. Vom 18. Februar 1918
an wird jedes in diesem Kriegsgebiet angetroffene feind¬
liche Kauffahrteischiff zerstört werden, ohne daß es immer
möglich sein wird, die dabei der Besatzung und den Paffa¬
gieren drohenden Gefahren abzuwenden.

2. Auch neutrale Schiffe laufen im Kriegsgebiet Ge¬
fahr, da es angesichts des von der britischen Regierung am
31. Januar angeordneten Mißbrauchs neutraler Flaggen
und der Zufälligkeit des Seekriegs nicht immer vermieden
werden kann, daß die auf feindliche Schiffe berechneten
Angriffe auch neutrale Schiffe treffen.

3. Die Schiffahrt nördlich um die Shetlandsinseln,
in dem östlichen Gebiet der Nordsee und in einem Streifen
von mindestens 30 Seemeilen Breite entlang der nieder¬
ländischen Küste ist nicht gefährdet. ■ ■ '  ,

Berlin, den 4. Februar 1915.
Der Chef des AdmiralstabeS der Marine

v. Pohl.
Zur Erläuterung dieser Bekanntmachungwird den

Verbündeten, den neutralen und den feindlichen Mächten
eine Denkschrift mitgeteilt, aus die wir morgen zurück-lommen werden.

Sonstige Kriegsnachrichten.
Die Sühne der Mordtat von Serajewo.

: : Mittwoch früh wurden im Hofe des Festungsge-
fängnisses in Serajewo Beljko Cabrinowitsch, Mieko
Jowanowitsch und Danilo Jlitsch, die im Hochverrats-
Prozeß zum Tode verurteilt waren , hingerichtet. Die
Hinrichtung vollzog sich ohne Zwischenfall. Die gleich¬
falls zum Tode verurteilten Jakow Milowttsch und
Neditsch Kerowitsch wurden begnadigt; die Todesstrafe
wurde in lebenslänglichen bzw. 20jährigen schweren
Kerker umgewandelt. Princip , der Mörder des Erz¬
herzogs, der bekanntlich wegen seines jugendlichen Al¬
ters nicht zum Tode verurteilt werden konnte, erhielt
20jährige Kerkerstrafe.

Die Friedensgebete in Frankreich.
: : Während sich die französische Presse in heu¬

lerischer Entrüstung über das von ihr selbst erfundene
Martyrium des Kardinals von Mecheln ergeht, hat
die französische Regierung in aller Stille den Papst
selbst der Zensur unterworfen und ihm sogar vorüber¬
gehend die Kanzeln der französischen Kirchen ver¬
boten. Das vom Papst selbst verfaßte Gebet der Katho¬
liken für die Wiederherstellung des Friedens in der
Welt, das am 17. Februar in allen Kirchen verlesen
werden soll, ist auf Anordnung des französischen Mi¬
nisters des Innern überall konfisziert worden. Zu¬
gleich wurde die Verlesung auf den Kanzeln in allen
französischen Gemeinden verboten, nätürlich mit Aus¬
nahme derjenigen Orte, die von den deutschen Truppen
besetzt sind. Auf Intervention des Kardinal -Erzbi¬
schofs Amette in Paris ist dem Gebet nachträglich ein
erläuternder Zusatz beigefügt, und infolgedessen seine
Verlesung wieder freiaegeben worden. In diesem Zu¬
satz ist der Frieden, den die französischen Katholiken
nach Auffassung ihrer Regierung erbitten dürfen , als
ein Friede definiert worden, der nach einem siegreichen
Abschluß des Krieges ein Werk der Gerechtigkeit sein
soll. Wie der „Reuen Zür . Ztg." aus Paris gemeldet
wird , dürfte der wahre Grund für diese dem Ober¬
haupt der katholischen Kirche auferlegte Zensur der
sein, daß die französische Regierung fürchtet, die Frie¬
densgebete könnten der Friedenspropaganda neue Nah¬
rung zuführen.

Eine neue Verletzung der Schweizer Neutralität.
: : Am Mittwoch nachmittag überflog nach Baseler

Zeitungen ein Flugzeug  unbekannter Nationalität
zweimal die schweizerische Grenze  bei Bon-
kol. Durch das Feuer von zwei in Beurnwesin liegen¬
den schweizerischen Kompagnien wurde es vertrie¬
ben,  und schlug die Richtung Basel—Mülhausen ein.
Später wurde es neuerdings gesichtet. Sein Rück¬
flug ging außerhalb der Schweizer Grenze über die
französisch-elsässische Grenze in der Richtung auf Bel-
fort.

Rach der Flugrichtung des unbekannten Flug¬
zeuges kann kein Zweifel daran sein, daß es sich um
einen neuen Neutralitätsbruch französischer oder eng¬
lischer Aviatiker handelt. Die energische Abwehr durch
ba < fdMDeüerifrb ? Militär bat das 8 I ltüiCUß an der

15. Jahrgang.
Ausführung weiterer Absichten verhindert . Wie er¬
innerlich, sind englische Flieger unter Mißachtung der
schweizerischen Hoheitsrechte schon einmal bis Fried¬
richshafen gelangt, wo einer von ihnen herunterge¬
schossen wurde.
Ein österreichisches Rotbuch über den Kriegsausbruch.

: : Die österreichisch-ungarische Regierung hat ein
Rotbuch über den Kriegsausbruch erscheinen lassen. Es
enthält 69 Aktenstücke und reicht vom 29. Juni bis
zum 24. August 1914. Es beginnt mit den Meldun¬
gen der Vertteter in Belgrad , Uesküb und Risch über
den Beifall und die Freude , mit welchem die Nach¬
richt von der Ermordung des Erzherzog-Thronfol¬
gers ausgenommen wurde. Den Schluß des Rotbuchs
bildet die Mttteilung des Grafen Berchtold an den
Botschafter Freiherrn von Müller in Tokio, daß Seiner
Majestät Schiff „Elisabeth" den Auftrag erhielt, in
Tsingtau mitzukämpfen, und daß der Botschafter mit
Rücksicht auf das Vorgehen Japans gegen das uns ver¬

bündete Deutsche Reich seine Pässe verlangen möge.
Mit außerordentlicher Klarheit geht aus dem Rotbuch
hervor, wie unwahr und haltlos die von der französi¬
schen, englischen und russischen Presse aufgetischte Be¬
hauptung ist, die deutsche Regierung habe im letzten
Augenblick eine zwischen Wien und Petersburg ange¬
bahnte Verständigung vereitelt und durch den Ein¬
spruch, den sie gegen die russische Mobilisierung er¬
hob, die österreichisch-ungarische Regierung zum Krieg
gedrängt. Zum ersten Male erfährt man aus dem Rot¬
buch, daß am 28. Juli Graf Berchtold die deutsche
Regierung durch den österreichisch-ungarischen Bot¬
schafter ersuchen ließ, in Petersburg Schritte gegen die
russische Mobilmachung zu tun und die „weitgehendsten
militärischen Gegenmaßregeln" in Aussicht zu stellen.

Kleine Kriegsnachrichten.
* Das schweizerische politische Departement teilte

der deutschen, der österreichisch-ungarischen und der
ttanzösischen Regierung mit, daß das schweizerische
Bureau zur Heimschaffung internierter Zivilpersonen
am 28. Febr. geschlossen werden soll.

* Nach einer Londoner Meldung ist der von einem
deutschen Unterseeboot bei Le Havre torpedierte eng¬
lische Dampfer „Jkaria " im Hafen von Le Havre ge¬
sunken.

* Der englische Fischdampfer „Earl Howard" wird
nach einer Londoner Meldung mit der Besatzung ver¬
loren gegeben. Es ist der vierunddreißigste Grims-
bher Fischdampfer, der seit Beginn des Krieges ver¬
loren gegangen ist.

Der „Heilige Krieg ".
Senussi-Einfall in Aegypten.

: : Mailand,  4 . Febr . Der „Secolo" meldet
aus Kairo : „Ein reicher Aeghpter in Kairo , Groß?
grundbefitzer in der Region von Mariut , wurde von
seinen untergebenen Beduinen benachrichtigt, daß die
große Ooase Sima von einer sehr bedeutenden Zahl
Senussi besetzt worden ist. Die englischen Beamten
wurden verjagt. Die Bewohner der ägyptischen Oasen
Siwa , Bakaria und Dakilia sind große Freunde der Se-
nusst, denen sie Lebensmittel, wie Getreide und Dat¬
teln, liefern. Als beim Kriegsausbruch die Englän¬
der ihnen die Ausfuhr nach dem Gebiete des Groß-
senussen verboten, lehnten sie sich auf, und die Eng-
Under mußten ihr Verbot zurücknehmen. Die Verbin¬
dungen mit Giarabub sind unterbrochen und die Ver¬
bindungen mit der Oase sind sehr erschwert.

Zum Kriegsausbruch.
: : In der „Rordd. Allg. Ztg ." wird folgendiqc

„Politischer Tagesbericht" veröffentlicht:
Die russische Regierung hat es für gut befunden,

aus dem Telegrammwechsel, der vor dem Ausbruch
des gegenwärtigen Krieges zwischen Seiner Majestät
dem Kaiser und dem russischen Zaren stattgefunden hat,
ein Telegramm des letzteren vom 29. Juli zu veröffent¬
lichen. in dem unter anderem darauf hingewiesen
wird, daß es richtiger wäre, das serbisch-österreichische
Problem dem Haager Schiedsgericht zu übergeHrx, ES
wird der deutschen Regierung unterstellt , daß sie die«
Telegramm absichtlich nicht veröffentlicht habe, um
den Versuch des Zaren , den Krieg noch unmittelbar
vor seinem Ausbruch durch seinen Vorschlag zu be¬
schwören, mit Stillschweigen zu übergehen.

Zu dieser Unterstellung ist zunächst zu erklären,
daß in das deutsche Weißbuch nur die für den Gang
der Verhandlungen ausschlaggebenden Telegramme der
beiden Herrscher ausgenommen worden sind. Zu diesen
ist das vorliegende Telegramm nicht gerechnet worden.

Das jetzt nachträglich veröffentlichte Telegramm de-
Zaren vom 29. Juli lautete:

„Danke für Dein versöhnliches und freundliches Tele¬
gramm, während die offizielle Mitteilung, die heute Dein
Botschafter meinem Minister gemacht hat, in einem sehr
verschiedenen Ton gehalten war. Ich bitte Dich, diesen
Unterschied an erklären. Es würde richtiaer sein, das öfter-



«tchisch.serbische Problem der Haager Konferenzz« über-
Seben. Ich vertraue auf Deine Weisheit und Freund-
fdjoft•'

Das Antworttelegramm des Kaisers ist im deüt-
tzhen Weißbuch, Anlage 23, veröffentlicht. - Auge-
Nchts seines Wortlautes bedarf es gewiß keiner Er-
Värung mehr, weshalb Kaiser Wilhelm auf den Cchieds-
Herichtsvorschlag des Zaren in seiner Antwort nicht
mehr eingegangen ist. Abgesehen davon, daß der Vor¬
schlag nur beiläufig erwähnt war , hatte er angesichts
Der militärischen Vorbereitungen Rußlands gegen
Oesterreich-Ungarn jede sachliche Bedeutung verloren.
Mußland hatte an dem gleichen Tage, wo das Tele¬
gramm des Zaren an Seine Majestät abging, trotz der
wiederholten deutschen Warnungen die Mobilmachung
von 13 Armeekorps gegen Oesterreich-Ungarn erklärt,
ohne daß eine gleiche Maßregel östereichisch-ungarischer-
seits vorhergegangen war. (Die tatsächliche  rus¬
sische Mobilmachung hatte schon am 24. Juli begonnen.)
Der Schiedsgerichtsvorschlageines Staates , der wegen
Der in Betracht kommenden Streitigkeiten feine Trup»Enmobilisiert und dadurch mit dem Kriege droht,nute unmöglich als wirklich ernst und aussichtsvoll
«mgefehen werden.

Was den in dem Telegramm des Kaisers von Ruß.
^nd mwahnten Schritt des deutschen Botschafters in
Petersburg , Grafen Pourtales , beim Minister des
Aeußeren Sasonoff betrifft , so war das eine Mittei.
lung des Botschafters an den Minister, worin er in
ernster Werse darauf hinwies, daß ein weiteres Fort-
fchrerten russischer Mobilmachungsmaßnahmen eine
ernste Gefährdung des europäischen Friedens bedeu-teu würde.
. , ®M e Mitteilung , die den Charakter einer freund-
fchaftlrchen Warnung trug , war in Wirklichkeit nichts
anderes als eine Wiederholung dessen, was der Bot.
fchaster seit dem 25. Juli in allen seinen Unterredun-
gen, dre er mit dem Minister gehabt hatte, hervorqe.
hoben hatte. Graf Pourtales hatte seit dem Tage,
Mk welchem dre russische Garde aus dem Lager bei
Krasnofe Sselo nach Petersburg zurückbeordert wurde,
kerne Gelegenheit vorübergehen lassen, ohne Herrn Sa.
sonoff mit dem größten Ernst auf die Gefahren aller
«lrutarrschen Vorbereitungen hinzuweisen. Es han¬
delte sich also bei der Mitteilung , auf die das Tele¬
gramm des Zaren Bezug nahm, in keiner Weise um
eine Kundgebung, die mit dem während der ganzen
^brhandlungen von Deutschland angeschlagenen der-
»öhnlichen Tone im Widerspruch stand. Wenn der Zar
pe anders aufgefaßt hat. so kann die Erklärung hier-
Mr nur darin gesunden werden, daß der russische
Minister es anscheinend unterlassen hatte, seinem kai¬
serlichen Herrn von der vorhergegangenen deutschen
Warnung vor militärischen Rüstungen Kenntnis zuGeben.

Dem Feinde entronnen!
»er Rest der .,Emden"-Mannschaft in Arabien gelandet.

Eine Nachricyt, die überall mit Jubel ausgenom¬
men werden wird, ist über den Rest der Mannschaft
Des Kreuzers„Emden" eingetroffen. Sie lautet: '

Neber S . M. « . „Aycsha" geht die Nachricht ein, daß
der Kommandant Kapitnäleutnant von Mücke mit dem
Landungskorps S . M. 3 . „Emden" in der Nähe von
Hodeida (Südwestküste Arabiens) eingetroffen und von
den türkischen Truppen mit Begeisterung empfangen sei.
Nachdem die Fahrt durch die Straße von Perim unbe¬
merkt von den englischen und französischen Bewachungs¬
preitkräften gelungen war. vollzog sich die Landung an
der Küste ungestört in Sicht eines französischen Panzer-kreuzers.

Die von der „Emden" auf den Kokos-Inseln zur
kerstörung der Telegraphenstation gelandete Mann-
chaft bemächtigte sich bekanntlich, als der Kreuzer
nrwli ** xdE? dort liegenden DreimastersK̂hesha Fast drei Monate sind die wackeren See-e mrt diesem Seaelschiff im indischen Ozean kreuz

und quer gefahren, und sicherlich haben sie es in
d^ ser Zeit an Taten , die die „Emden" berühmt ge¬
macht haben, nicht fehlen lassen. Wurde doch bereits
SM “ Kit gemeldet, daß sie sich des englischen
SÄl ’sr^ cö  bemächtigt hätten . Als letzter
Speich wird fetzt von der „Ayesha" der Durchbruch

^-te  bon feindlichen Schiffen bewachte Straße
von Perim und die glückliche Landung der Besatzung in
fw? a r?*n v r Südwestküste von Arabien gemeldet.

f *S bte  I on9e  Kreuzfahrt ein vortreffliches
Ende gefunden. Dem trefflichen Führer der tapferen
wünschender b^ ngt S«nz Deutschland seine Glück-
-r Die Straße von Perim oder, wie sie auch heißt, Bab
el Mandeb, verbindet den Golf von Aden und den In¬dischen Ozean mit dem Roten Meer. °

Um  Sein oder Nichtsein.
r: Sein oder Nichtsein, das ist in dem uns aufge¬

zwungenen Kampfe die Losung, für die wir das Schwert
aus der Scheide gezogen haben. Deutschland ringt
als Staat und Volk um sein Dasein, für seine alte Kul¬
tur , zu deren Vernichtung seine Gegner rassenschände-
risch farbige Horden des ganzen Erdballes aufge-
boten haben.

Ohnmächtig uns mit den Waffen niederzuwerfen,
den Einsatz seiner übermächtigen Flotte scheuend, ver¬
sucht England , unsere Volks- und Weltwirtschaft zu ver¬
nichten. Geblendet durch elenden Erwerbssinn , ver¬
greist es sich, um deutschen Wettbewerb für immer zu
beseitigen, wider Recht und Gesetz am geistigen Eigen¬
tum unserer Erfinder und am Besitz unserer Kaufleute.
Um uns von der Welt abzuschneiden und unsere Bolks-
kraft durch wirtschaftliche Erdrosselung zu brechen, führt
e» den Handelskrieg gegen uns in einer Art , die den
international festgelegten völkerrechtlichen Grundsätzen
geradezu Hohn spricht und tritt dabei, weit entfernt,
für die Freiheit und Rechte der Neutralen zu kämpfen,
wie es heuchlerisch vorgibt , in Wirklichkeit ihre Rechte
rücksichtslos mit Füßen.
, Durch willkürliche Ausübung des Konterbande¬
rechts legt es nicht nur unfern , sondern auch den recht¬
mäßigen Handel der Neutralen lahm, entzieht ihnen die
Rohstoffe und vernichtet ihre Industrie . ' Seeräuberisch
nimmt es von ihren Schiffen Waren und friedliche
Angehörige der kriegführenden Staaten herunter . ES
verletzt ihre Hoheitsrechte durch Kriegshandlungen, er.
klärt, unfähig eine rechtsgültige Blockade durchzu¬
führen, die ganze Nordsee zum Kriegsgebiet und zwingt
die neutrale Schiffahrt in enge Fahrstraßen zwischen die
englische Küste und englische Minen, unbekümmert um
die Verluste von zahlreichen neutralen Schiffen und
Besatzungen. Unter Androhung der Vernichtung ver-
bietet es den Neutralen das Befahren freien Meeres-
gebietes.

Was England tut , um Deutschland zu vernichte»,
dasselbe gegen England zu tun , wird nunmehr Deutsch¬
lands Recht und heilige Pflicht. Den Handelskrieg, den
England begonnen hat, wir nehmen ihn auf, um ih»
bis aufs Messer zu führen. Und je rücksichtsloser wir
in ihm unsere Waffen anwenden, um so menschlicher,
weil um so kürzer, wird er.

Wir kämpfen für die Freiheit der Meere, gegen
das seit Jahrhunderten auf der Erde lastende eng¬
lische Joch, kämpfen somit auch für die Freiheit und
die Rechte der Neutralen , die sich bis jetzt allen engli¬
schen Anmaßungen gebeugt haben. Wir erwarten nicht
ihre Hilfe, nur verlangen wir von ihnen billige Rück¬
sichtnahme, wenn der Kamps vorübergehend zu Ein¬
schränkungen in ihrer Bewegungsfreiheit führt.

Die Deukfchrift.
gn der Denkschrift der kaiserlich deutschen ReaiL^

rung über Gegenmaßnahmen gegen die völkerreF/"^
widrigen Maßnahmen Englands zur Unterbindung
neutralen Seehandels mit Deutschland werden zunäi ^
die Maßnahmen besprochen, die England getroffen b
um gegen Deutschland den Handelskrieg in einer W»
zu führen, die allen völkerrechtlichen Grundsätzen
spricht. Es heißt dann in der Denkschrift west

„Alle diese Maßnahmen verfolgen offensichtlich
Zweck, durch die völkerrechtswidrige Lahmlegung
legitimen neutralen Handels nicht nur die Kriegs
rung , sondern auch die Volkswirtschaft Deutschs,
zu treffen und letzten Endes aüf dem Wege der A
hungerung
das ganze deutsche Bott der Bcruichtung preiszuge-.,

Die neutralen Mächte haben sich den Maßnahn̂ ri,'
der britischen Regierung im großen und ganzen #L ne
fügt ; insbesondere haben sie es nicht erreicht, daßs JL
von ihren Schiffen völkerrechtswidrig weggenommem̂ «
deutschen Personen und Güter von der britischen5$!;*
Zierung herausgegeben worden sind. Auch haben, fr
sich in gewisser Richtung sogar den mit der FreihM^
der Meere unvereinbaren englischen Maßnahmen » U
geschlossen, indem sie offenbar unter dem Druck
kands die für ftiedliche Zwecke bestimmte Durchst l"
nach Deutschland auch ihrerseits durch Ausfuhr- yffh
Durchfuhrverbote verhindern . Vergebens hat m
deutsche Regierung die neutralen Mächte darauf m
merrfant gemacht, daß sie sich die Frage vorle«, and
müsse, ob sie an den von ihr bisher streng beobacht^
Bestimmungen der Londoner Erklärung noch län»
festhalten könne, wenn Großbritannien das von k *
£^ 9̂ ( 1)lagerte Verfahren fortsetzen und die neutralst
Mächte alle diese ^ ^

Neutralitätsvcrlch,mgen zuungunsten TcutschlandSigstei
länger hinnehmen würden. Großbritannien beruft Tätig
für seine völkerrechtswidrigen Maßnahmen auf tarnS
Lebensinteressen, die für das britische Reich auf dson
Spiele stehen, und die neutralen Mächte scheinen tarn
mit theoretischen Protesten abzufinden, also tatsÄerm,
sich Lebensinteressen von Kriegführenden als himßahrc
chende Entschuldigung für jede Art von Kriegführulleit
gelten zu lassen. mer

Solche Lebensinteressen muß nunmehr auch Deuts ihrt
kand für sich anrufen . Es sieht sich daher zu feine berk
Bedauern zu militärischen Maßnahmen gegen Eckna
land gezwungen, die das englische Verfahren bergen t
ten  sollen . Wie England das Gebiet zwischen Sch« mts
krnd und Norwegen als Kriegsschauplatz bezeichnet Mt e
fo bezeichnet Deutschland die Gewässer rings um Gr« r n
vritannien und Irland mit Einschluß des gesamt mse
englischen Kanals als Kriegsschauplatz und wird irorge
allen ihm zu Gebote stehenden Kriegsmitteln der fei«ldick,
sichen Schiffahrt daselbst entgegentreten. Zu diePster
Zwecke wird es vom 18. Febr. 1915 an jedes feil
sich« Kauffahrteischiff, das sich auf den Kriegss
platz begibt, zu zerstören suchen, ohne daß es ii
möglich sein wird , die dabei den Personen und
tern drohenden Gefahren abzuwenden. Die Neutr
werden daher gewarnt , solchen Schiffen weite
Mannschaften, Passagiere und Waren anzuvertra
Sodann aber werden sie darauf aufmerksam gem,
daß es sich auch für ihre eigenen Schiffe dringend e
stehlt, das Einlaufen in dieses Gebiet dringend
Vermeiden. Denn wenn auch die deutschen Seestt.
kräste Anweisung haben, Gewalttätigkeiten gegen mÄüit
trale Schiffe, soweit sie als solche erkennbar siiMler
zu unterlassen , so kann es doch angesichts des von ichlus
britischen Regierung angeordneten Mißbrauchs ne imn
traler Flaggen und der Zufälligkeiten des Krieg usti
nicht immer verhütet werden, daß auch sie einem «Aes.
feindliche Schiffe berechneten Angriff zum Opfer fallei er
Dabei wird ausdrücklich bemerkt, daß die Schifsai and,
nördlich um die Shetlandsinseln , in dem östlichenP n'
biet der Nordsee und in einem Streifen von mindeste
30 Seemeilen Breite entlang der niederländischen Kii„ •*
nicht gefährdet ist. aru

Die deutsche Regierung kündigt diese Maßnahm och
I » recktLeitia an . daü die feindlicken wie die nq

mtli
ianr

müh

Seelenlos.
Roman von Lconore Pany.

. (Nachdruck verboten.)
„Du weinst? Wegen Herrn Hellmunds Besuch?"

fragte sie ironisch. Und als keine Antwort kam: „Deine
Nerven sind wirklich etwas angegriffen, Tantchen. Du
lolltest dich gelegentlich Doktor Wagner anvertrauen. Na,
sei doch wieder gut. Aber —" sie lugte befriedigt durchs
Fenster „da ist er schon! Endlich ein Mensch, an dem
man seine Galle auslassen kann. Nur näher, Herr Doktift!
Diesmal sollen Sie mir willkommen sein."

rrante Klaudia war bei Feos Worten erschrocken aus
dem Zimmer geflohen. Als der Doktor eintrat, fand er
utc Feo, die ihm, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit,
.U einem liebenswürdigen Lächeln entgegenging.

„Ich freue mich, daß Sie kommen," sagte' sie. „ich habe
<cknen übrigens schon vom Fenster aus ein Zeichen ge¬
geben, aber Sie schritten stolz wie ein Spanier dahin, ohne
nach der sich ausnahmsweise „bewegenden Gardine" zuspähen."

Wagner blieb verwundert stehen. „Ist etwas Beson¬deres los heute?" .
Sie lachte. „Allerdings, Ich bin nämlich in der denk¬

bar schlechtesten Laune, und da brauche ich —"
„Einen Blitzableiter? Nun, hier haben Sie meine

Hand, Sie kleine, zornige Wespe und nun stechen Sie mal
frisch drauflos !"

„Kratzen und beißen meinetwegen; stechen nicht!"
„Oder wenn schon, dann mitten ins Herz, nichtwahr ?"
„Wenn es sich mir als Zielscheibe bietet, warum

nicht? Aber setzen Sie sich endlich, ich glaube Sie hören
wieder einmal nicht recht."
^ „Ihr beängstigend freundlicher Empfang hat meine

-nne verwirrt ; verzeihen Sie."
"eS vorgefallen?" fragte sie, in einem Albumblatte

„Nichts von Bedeutung. Im Spital ist ein Arbeiter
gestorben, den die Aerzte schon lange aufgegeben hatten.
Sonst weiß ich Ihnen nichts zu berichten."

„Diese Nachricht hätten Sie sich sparen können. Ich
habe eme starke Abneigung gegen alles Kranke. Puh , was

für emen schauderhaften Karbolgeruch Sie wieder mitge¬
bracht haben! Da darf es Sie nicht wundern, wenn es
Leute gibt, die Sie nicht riechen können." Sie blinzelte
thm über den Tisch hinüber zu schadenfroh, daß sie ihm
einen Hieb versetzen konnte.

Wagner überhörte die Bemerkung. „Schon wieder das
Klerd, das ich an Ihnen nicht ausstehev kann," sagte er
mit einem kritischen Blick auf Feos modern gemustertesGewand.
^ Sie nickte. „Ja . es ist. als hätte ich geahnt, daß Sieheute kommen würden."

„Sehr freundlich! Sie suchen also ein Vergnügen
darm. sich so zu kleiden, wie ich es nicht liebe?"

Ein^Ausdruck unverhüllter Bosheit schlich sich in
Feos Züge. „Solange Sie bloß das Kleid nickt an mir
lieben gebe ich die Hoffnung nicht auf." lispelte sie ge¬heimnisvoll und verschämt.

Wagner fuhr empor. „Wenn Sie diesen Ton beizu¬
behalten gedenken, Fräulein Feo, werde ich mir erlauben,
mich für heute zu empfehlen. Können Sie denn gar nicht
vertraglich sein wie andere Mädchen?"

„Wenn Ihnen die anderen Mädchen so gut gefallen,
warum kommen Sie immer zu mir stachlicher Distel? Rufe
ich Sie denn?"

„Gewiß rufen Sie mich."
~ %eo  schnellte empört vom Divan auf — „das

ist stark!"
„Daß Sie mich rufen? O. im Gegenteil, ich finde es

scharmant!"' Behaglich zurückgelehnt weidete
sich Wagner an Feos Zorn.
^ Diese betrachtete ihn ein paar Sekunden mit vor
Aerger gerötetem Gesicht, dann ließ sie sich lachend auf
ihren Sitz, niedecsinken. „Sie sind verrückt. Doktor."

,, „Verrückt? Ich ? Bewahre! Ich war noch nie so ver¬
nünftig wie gerade in letzter Zeit — werde es Ihnen so¬
fort beweisen. Sehen Sie" — er griff in die Tasche und
zog ein beschriebenes Blatt hervor - „hier habe ich ein
Gedicht, das ich gestern abend schuf, und das Sie als ge-
reimte Bestätigung meiner früheren kühnen Behauptung
genehmigen wollen. Sie gestatten, daß ich es Ihnen vor¬lese?"

„Neih." . . .. . .
«Also ohne Ihre Erlaubnis dann!"

„So werde ich mir die Ohren zuhalten.
Das schadet nichts, ich habe ein ziemlich kräftigei"^derr
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Orgnn und scheue auch nicht die Gefahr, das Trommel
fell in Ihren niedlichen Ohren zu zersprengen."

♦ „Doktor!"
„Still, ich beginne!" Er bemächtigte sich ihrer Hand

die sie gebietend auf oen Tisch gelegt hatte, und hielt aü,Tnfp°
sich Sträubende energisch fest. ^tegt.

„Also, der Titel ist: Süße Lockung!"
„Niedlich!" spottete sie mit bebenden Lippen. | ^ ich
Unbeirrt begann Wagner zu lesen: D

•„Du schickst mich fort, damit ich Wiederkehr', etiib?
Geh! spricht dein Mund, dein Herzlein: Bleib be' mir
Dein kaltes Wort ist für mich süße Mär, ’ 1
Weil ich es fühl', dein Herz ruft mich zu dir.

Es ruft so leis', sich selber ungehört,
Indes die l^and mich grausam drängt hinweg.
Kühn wandelst du, mit deinem Stolz bewehrt,
Doch unter deinen Füßen wankt der Steg.

Nun sprich ein einzig Wort. Vielliebe du.
Am Ufer stehend harr ' ich sehnend dein.
Da wirft dein Mund mir scheu ein Wörtlein zu
Und jubelnd nenn' ich Hand und Herze mein."

Nun, wie gestillt Ihnen das ?" fragte Wagner. Fe-EArish
Hand loslassend.

Sie sah ihn an . verstimmt, geängstigt. beinahe de 3 ?*
rührt , dann langte sie blitzschnell nach dem Blatt. In
nächsten Minute"flatterte es ' in Fetzen auf diê Tischplatta:J? eni
2ad)cn °’ ba§ ^ Kritik !" sagte sie mit harte»

Wagner schaute ihr gleichmütig zu. „Macht nichts.iw " *« ‘vi zu . „whoji man », >; »er
habê eine Kopte davon zu Hause. Das da" — er beû fritig ®auf die verstreuten Papierschnitzel— „lasse ich Ihnen ^ atffau
Zusammensetzspiel. Vielleicht haben Sie einmal Langt'—-»Eweile."
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. „So große Langeweile nie. daß ich mir eine so **
"ig lohnende Beschäftigung suchte." bim. J

«Das Gedicht hat Ihnen also nicht gefallen?"
»̂ ch habe nie etwas Hirnverbrannteres gehört/
„So, nun ja. E-s kommt zuweilen auch sehr viel s^ iberur,

auf an. wer es ist;'
t ‘ (Fortsetzung folgt) * 1



«fctff * Zeit behalten , ihre Dispositronen wegen
renl der am Kriegsschauplätze liegenden Häfen

irurichten. Sie darf erwarten, daß die neu¬
nte die Lebensinteressen Deutschlands nicht

die Englands berücksichtigen und dazu
EN werden, ihre Angehörigen und deren Eigen¬
em Kriegsschauplätze fernzuhalten Dies darf um
,ebr erwartet werden, als den neutralen Machten

daran liegen muß , den gegenwärtigen verhee-
m Krieg so bald als möglich beendigt zu iehen."

Politische Rundschau.
--- Berlin,  4 . Februar 1915.

Reichstags -Dispositionen.
ug<% : : Der Reichstag ist bis zum 2. März vertagt,
"ahniyird aber, wie der „Vorwärts " schreibt, nicht an diesem
;en zusammentreten , sondern erst am 10. März seine
daß Arbeiten wieder aufnehmen . Diese Verzögerung hat
amenHren Grund darin , dKß dem neuen Staatssekretär des
ien Reichsschatzamtes. Dr . Helfferich , Zeit gegeben werden
den sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten . Dem
freihGxjchstag wird bei seinem Zusammentritt sofort der
len „ tat' zugehen, der sich allerdings von dem sonst üb-
ck En Etat insofern unterscheiden wird , als die Ein-
rchft chmen nicht spezifiziert werden können. Man nimmt
r- » 1 daß die Tagung des Reichstages etwa zwei Wochennebmen wird Dip" d Anspruch nehmen wird . Die GeschäftsordnungS-
af « mmission wird sich sofort nach ihrer Wahl mit dem
^Mandat Wetterles beschäftigen.

Oberbürgermeister Adickes f.
ir»ttIS I " Donnerstag morgen ist der frühere Oberbür-
'"r^rrmeister von Frankfurt am Main , Dr . Franz Adickes,

Alter von 69 Jahren nach einem Leben vielsei»
an»i gsten und reichsten Schaffens gestorben . Nach einer
uft fiatigkeit von 1873—1877 als Zweiter Bürgermeister
uf Dortmund und darauf als Zweiter Bürgermeister
af drjon Altona wurde Adickes 1896 als Nachfolger des
en | m Finanzminister ernannten Miguel zum Oberbür-
ntst rmeister von Frankfurt am Main gewählt . Sechzehn
hinrchahre hat er die Verwaltung der großen Mainstadt
rhru, lleitet, und wenn Frankfurt in dieser Zeit einen

uen bedeutenden Aufschwung genommen hat , so ge-
hrt das Verdienst darum zu einem großen Teil dem

seim berbürgermeister Adickes. Er war aber nicht nur
En n ausgezeichneter Verwaltungsbeamter , sondern auch

oeW n tüchtiger Sozialpolitiker . Die letzten Jahre feiner
Zchoßlmtstätigkeitwidmete er sich hauptsächlich dem Pro-
et hffkt einer Frankfurter Universität , die ihn ihren Grün-
GrOer nennt . Seit 1883 war Adickes Mitglied des Herren-

samt»uses, in dem er öfter in vielbemerkter Weise her-
:d norgetreten ist. Mit Fleiß und Ausdauer hat Franz
fei, ldickes die Justizreform propagiert . Auch als Mi¬

dies«isterkandidat wurde der verstorbene Oberbürgermeister,
fein er im Jahre 1912 in den Ruhestand trat , verschie»

Zcha entlich genannt . Ein hervorragender , weitblickender
im« kann jst mit ihm dahingegangen,
d

ihm

Aus der sozialdemokratischen Reichstagsfraktio«.
: :Die Beschlüsse, die die sozialdemokratische ReichS-

igsfraktion in ihrer Sitzung am letzten Dienstag ge»
Ht hat , werden tropfenweise im „Vorwärts " vev-

3 n feiner Mittwochsausgabe gibt er folgende-
ls der Sitzung bekannt : Die Fraktion hat sich mit
r Frage beschäftigt, wie sich .ihre Mitglieder ge-
^ .Er Ersuchen der Regierung zur Mitwirkung bei
»Mischen oder wirtschaftlichen Aufgaben verhalten
!r,e2' Fraktion wiederholt ihren früheren Be-
nutz, daß kein Mitglied der Fraktion ohne die Zu-
mmung oder, falls sie nicht versammelt ist, ohne
wnmmung ihres Vorstandes oder des Parteivorstan-

~le Ausführung von Ersuchen der Re-
erung  übernehmen darf . Sie beauftragt den Vor-
no, bei der Genehmigung zurückhaltend zu

. Eine Erklärung Liebknechts.
, " Der „Vorwärts " veröffentlicht bie folgende Er-
«mg des Abgeordneten Liebknecht zu dem am Mitt-

ßeichswgsftaMon: sozialdemokratische»
ie Legen die Kriegskredite gestimmt , wei!
^ ^ wrllrgung der Kriegskredite nach meiner Ueber-
mdê »?.!§ ^ nur den Interessen des Proletariat »,
'ternn« »»^ Parteiprogramm und den Beschlüssenê SiSSnIet-5?T effc  fd}roff widerspricht, und weile .oiuuytene ,a,rvss wloerwricyr, ut

fcooromm0" nxtd,i > berechtigt ist, einen Verstoß gegen
Programm und Parteibeschluß vorzuschreiben.
ionsvor-n^ -diesen meinen Standpunkt dem Frcck.oil

^schreiben.
metittrci « iunvpunkt dem yrcw»

elegt st d rn einem Briefe vom 3. Dez. v. I . dar.

>ab? il? n̂ - Mitteilungen  über Parteivorgänge
nes Np/K verbreitet . Die Fraktion , die zur Fassu^
L ? Llusses über diesen Punkt gar nicht $

nwt »' hat meinen Antrag , die Entscheid« ,«
bis zu einer aründlicken Aukklärunn üb«

erübê Kt* } meinen Antrag , die Entschei
lerband einer gründlichen Aufllärung

h nd Behauptungen auszusetzen , abgelehnt.
p . . K. Liebkne  cht.

" t, ^ ahrdlankonferenz in München,
ittwock Verkehrsministerium begann a»vachmrttag die Fabrvlankonkeren » kür

»lande ui ?5>Kranen , Luxemburg , die Nie.
»treten ^^ wegen , Dänemark , Schweden , die Schwei»
e Hauvtve^ bayerische Verkehrsminister eröffnet«
n Verlauf ^ d ûng mit einer Begrüßungsansprache
»Nbeistellunn̂ ? ° " ^ renz wurde beschlossen, die Wa.

' llen -uwVIonferenz für den Sommer lSl5 ent.
,e>̂ agen übp - "v. ba zurzeit der Uebergang von direkte»
£ ugeschränkrfP}leÊutschen Reichsgrenzen wesentlich

'twendiaen S ^ st^ lich der für den Winterdienst
großen ^ aljrtolanfn «fprpni hphSft  dichL ^ liTitaftZ*  Fahr 'planko'nferenz behält

^ftsfüh ' ° s? ^ nbahnverwaltung zunächst die Ge.
Uten, wird _Sofern die Verhältnisse dies ge.

Schweizer RundP -^ Schweiz die Generaldirektion
«. . . . o y 'OUtlOC ^ bQftnPlt &r \rtfawtt± £ £ (£)£»! w 8 unter Rpt̂ desbahnen diese Konferenz

Bern ein berufen"^ beteiligten Vermalbeteiligten Verwaltung « »

Aus Stadt und Land.
¥ im Thüringer Wald . I»
?ser Woche starken Schneefalles Mrfang

zusa nmp '7 ^ hüringer Wald Taufende von
erall gesderr . Lebrochen . Die Verkehrswege sind
-erst nickt Abschätzung des Schadens ift

wonlick , da nock immer Bäume ftto» B>

rekegraphenarveiter waren während des ganzen Tages
oonnt beschäftigt , die zerstörten Leitungen wiederher.
zustellen . Stellenweise liegt der Schnee über einen
halben Meter hoch. Auch die im Jahre 1913 an.
läßlich der 100iährigen Wiederkehr der Zeit der Frei,
heftskriege von den Jenaer Turnvereinen auf dem
Schlachtfelde errichtete Jahneiche ist infolge der Schn« ,last gebrochen.

** Das vergrSßerte Leipzig . Die Stadtverordneter
von Leipzig nahmen einstimmig die Ratsvorlage b«.
treffend die Einverleibung der Vororte Mockau, Schön»
seid in die Stadtgemeinde Leipzig an . Leipzig hat jetzt
656 000 Einwohner.

**  Eisenbahnzusammenstoß . Mittwoch früh fuhr
soorsein Personenzug auf 'der vor der Station Gersdors

haltenden , in Wien -Ostbahnhof um 6 Uhr 55 Min . früh
fälligen Prager Schnellzug bei dichtem Rebe ! auf.
Von den in den letzten Wagen des Schnellzuges be.
findlichen Reisenden wurden vier Personen schwer und
fünfzehn leicht verletzt . Der Schnellzug , dessen letzt«
zwei Wagen entgleisten , setzte mit den unbeschädigten
Wagen die Fahrt nach dem Wiener Ostbahnhof fort,
wohin er auch die Verletzten brachte . Die Schwerver¬
letzten wurden ins Krankenhaus gebracht , während die
Leichtverletzten der häuslichen Pflege übergeben wur»
den . Die Ursache des Unglücks ist noch nicht aufge¬klärt.

Volkswirtschaftliches.
. Getreidepreise. Am Donnerstag, 4. Februar , kostete»
(Weizen: W., Roggen: R ., Gerste: G., Hafer : H.) r
Berlin : H. 27,50- 29,50.
Breslau : G. 21,65, H. 20,10- 20,60.
Hamburg : H. 30.

— Frankfurt a. M., 4. Febr. Zum heutigen Markte
betrug der Auftrieb : 100 Rinder, darunter 26 Ochsen, 74
Färsen und Kühe, 721 Kälber, 256 Schafe, 766 Schweine.
ES wurden bezahlt für einen Zentner : Kälber : a) 54—60
resp- 90- 100, b) 50- 54 resp. 83- 90, c) 45- 50 resp.
76—85. Schafe: a) 46 resp. 100, b) 38 resp. 90. Schweine:
a) 72- 75 resp. 94- 95, b) 71- 73 resp. 90- 92, c) 72—7Ü
resp. 94- 95, d) 72- 75 resp. 94- 95.

— Köln, 4. Febr. Zum heutigen Markte betrug der
Auftrieb : 795 Kälber, 93 Schafe, 4206 Schweine. ES
wurden bezahlt für einen Zentner : Kälber: a) 73—74, b)
52—54, c) 44—50, b) 38—43. Schweine: a) 74 resp.
92- 93, b) 75- 77 resp. 94- 96, c) 75- 77 resp. 94—9$
d) 60—72 resp. 75- 90, e) 64- 69 resp. 80- 86. — Ge¬
schäftsgang: Kälber sehr schleppend, geräumt. 'Schafe  kein«
Notierung , weil fast alles vorbestellt. Schweine lebhaft
und geräumt.

Bierstadl . D»r Vorstand der KriegShilfe-Bierstadt
tag !« am Montag Abend nochmals im Rathause . Wir
hatten bereits berichtet, daß di» Kriegshilfe die Veranstal¬
tung eine- Künstler-Konzertes in« Auge gefaßt hatte, bei
welchem die Mitwirkung hiesiger Vereine erbeten werden
sollte. Man ist jedoch jetzt von diesem Plan wieder ab¬
gekommen, Gchon in der Sitzung vom 25 . Jan . wurde
angeregt, anstelle eine» Konzertes eine nochmalige Samm¬
lung , u Gunsten der Krieg- Hilfe zu veranstalten . Man
glaubt, daß es den Wenigsten erwünscht ist, ein Konzert
zu besuchen. Es sind jetzt gegen 500 Männer aus unse¬
rer Gemeinde einberufen. Daß aber " - gehörige dieser
fürs Vaterland kämpfenden Gemeindes. . >rr ein Konzert
besuchen sollen, sei eS auch ein Wohlta igkritS-Konzert, ist
jedenfalls nicht zu verlangen. Die Zeiten, die uns bevor-
stehen, sind noch sehr ernste und Not w-cd es noch genug
zu lindern geben. Man tue daher gut, wenn man nicht
warte, bi« der Fond der KriegShilse vollständig verteilt ist.
Wenn bei der demnächstigen Sammlung »in jeder das spen¬
det. wa« er al« Eintritt zum Konzert bezahlt und wa« er
verzehrt hätte, dann würde schon eine Summe erreicht wer¬
den. mit der man zufrieden sein könnte. Der Tag , an welchem
die allgemeine Sammlung vorgenommen werde» soll, wird
noch näher bekannt gegeben werden.

Letzte Nachrichten.
Tagesbericht vom 5 . Februar.

W. T. B Großes Hauptquartier , den 5. Febr.
(Amtlich ) Westlicher Kriegsschauplatz.

Auf der ganzen Front uur Artilleriekämpfe.
Ein vereinzelter französischer Vorstoß ' auf

unsere Stellung nordwestlich Perthes blieb ohne
Erfolg.

Lokales und Provinzielles.
A «S der IS8 . Verlustliste . MuSk. in Res.

Jnf .-Regt . 322 , 5. Komp. Becker 2, leichtverw., MuSk.
Lind,  H ' ßlsch schwerverw., Musketier Welkenbach,
Bierstadt, 6. Komp, desselben Regiment«, tot.

Lektüre i« Felde . Da« LßeichSpostamt hat im
Einvernehmen mit dem KriegSministerium bie Bestimmungen
über di« Behandlung unanbnnglicher Zeitungen an Be-
zieher im Felde solg«nd»rmaßrn geändeit:

All» durch die Post bei heimischen oder bei Feldpost-
anflalt .n bestellten Ze, .ungen, die den Empfängern bei de,
T nppe nichl auSgehäneigt, auch nicht nuchgesandt werden
können, we,den künftig nicht mebr von den Feldpostanftolten
in die H imat zurückgesandt, sondern den Truppenieilen zur
st eien Verwendung überlassen, solange als nicht von berech¬
tigter Seile (Bezieher, Angehörige. Verleger usw.) anderwei,ighAviih»« h. viiiAt CD«» (Tl_l_ __v. . «darüber verfügt wird, « on Verwandten oder Bekannten

ernder HeerrSangehörigen oder von den Verlegern unmittelbar
in Briefform versandte Exemplare können nur ins»w-it dem
Truppenteil übkrloffen werden, al« sie mi> einem Vermerk
über die Preisgabe in der Aujschrift versehen sind. Um
durch die Freigabe der unanbringlichen Zei -ungSexemplare
an die Truppenteile de« Feldheeres dessen Versorgung mit
Lesestoff zu fördern, empfiehlt es sich, daß die Absender
von Zeitungen in Briefform stet« den Vermerk : „Falls
unbestellbar, zur Verwendung de« Truppenteils !" in der
Aufschrift ongeben, namentlich bet Herstellung der Auf¬
schrift durch Druck dkn Vermerk gleich mitdrucken zu lassen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Au der ostpreußische« Grenze wurde « er-

ueute Angriffe der Russen südlich der Memel
zurückgewieseu.

Ebenso mißlange « starke russische Angriffe
gegen unsere neugewonnene « Stellungen östlich
Bolimow . Die Zahl der dort Gefangenen be¬
trägt seit dem I. Februar im ganze « 2 « Offi¬
ziere und annähernd GOOO Mau «.

Oberste Heeresleitung.

Die Folgen des Unterseebootkrieges für England.
^ 4- .Febr . „Daily Telegraph " bo>

richtet aus Belfast : Die Einstellung einer An¬
zahl regelmäßiger Dampferdienste  zwischen
England und Irland hat große Unannehmlich,
ke i t e n für die Passagiere und die Post im Gefolge.
Die Gesellschaften weigern sich, Rindvieh und Güter
kür überseeische Transporte anzunehmen . Die Ver¬
sicherungsprämie  ist heute auf ein Pfund Ster-
nng gegen 10 Schillinge gestern gestiegen.  und
;egen 2 Schillinge 6 Pence vor dem Kriege . Rament-
rch die Kohlenpreise sind hoch. Die Linie Larne—
Stranraer verkehrt weiter . Der Dampfer von Hei-
sham ist heute zum ersten Male wieder gefahren .'
— Die London —Rorthwestern -Bahngesellschast hat a He

1fssverbindungen  zwischen Holhhead und den
irischen Hafen , auch Dublin und Greenore , einge-
stellt.  Die Schnelldampfer Verkehren nicht mehr . Die
City of Dublin -Schiffahrtsgesellschaft , welche nach und

von Liverpool , Belfast und Manchester verkett , hatihren Dienst »en. Die Post-
Dampfer zwischen Ungstovn und^ Holhhead bleiben ftn
Verkehr , da die Regierung alles Risiko übernommen
habe.

Den Heldentod fürs Vaterland starb in Frank¬
reich bei einem Sturmangriff am 1. November 1914

unser innigsgeliebter , unvergesslicher Sohn , Bruder , Schwa¬
ger , Onkel und Neffe , mein lieber Bräutigam

Füsilier Karl Schild
im Füsilier -Regiment No. 80

im 24 . Lebensjahre.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Familie Moritz  Sfcfhild
Familie Wilh . Seulberger

Lina Janson.
Von Beileidsbesuchen bittet man abzusehen.

B i e r s t a d t, den 5. Februar 1915.



Ww orriiis.
Der Elefant als Kriegsfreiwilliger . Einem Kom¬

mandanten in der deutschen Westarmee ist von Karl
aus Stellingen ein großer indischer Ar-

sant für die Dauer des Feldzuges zur Verfü-
ft<~ ' - ' “gung gestellt worden , der zum Schieben und Ziehen

großer Lasten und bei Waldarbeiteu zum Entwurzeln
und Fortschaffen von Nutzhölzern verwendet wird . So
werden jetzt die größten „ Eingeborenen " englischer
Kolonien für deutsche Kriegszwecke nutzbar gemacht
und als leistungsfähige „Feldgraue " eingesteltt.

tf Als Frankreich Nizza und Savoyen annektierte.
Wer die italienische Presse aufmerksam liest, wird be¬
merken , daß sich in neuester Zeit auch Stimmen stnden,
die. daran erinnern , daß Nizza und Savoyen  einst¬
mals zu Italien  gehörten und daß Italien hier
„giuste asprragroni ", gerechte Ansprüche hätte . So ver¬
öffentlicht der „Mattino " jetzt einige Einzelheiten aus
den Denkwürdigkeiten des Grafen von Manguy , der zum
Stabe des Königs Viktor Emanuel II. gehörte und den
Dienst verließ , als Nizza und Savoyen an Frankreich
fielen . Es wird da unter anderem erzählt , wie einfach
Haus und Herd des ersten italienischen Königs bestellt
gewesen. Er bewohnte in Turin ein großes einfaches
Haus , an seinem Tisch fehlten erlesene Speisen , ja
feilt und wieder ioaar die Serviette ! Manauv 5elbÜ

konnte sich aber der Bittsteller raum erwehre », fever
WWJC!e ■“inffter " ‘ “ ■wollte durch ihn eine Hvfftelle erlangen , und als ei»

unverbesserlicher Quälgeist allzu oft wiederkehrte , fer¬
tigte er ihn einmal mit den Worten ab : „Also ich
weiß für Sie keinen Posten ; aber ich biete Ihnen meine
Stelle an , damit ich endlich Ruhe habe !" — In die
Abtretung von Stand und Sand willigte Viktor Ema¬
nuel nur unter der Bedingung , daß eine Volksabstim¬
mung stattfinde . Er sandte , um die Bewohner von
Savoyen und Nizza sich günstig zu stimmen , zwei
Prinzen des Königlichen Hauses nach Nizza . Frank¬
reich hatte jStzoch schon zu gut vorgee ntet . Die
Prinzen wurden zwar mit Begeisterung ausgenommen,
aber die Abstimmung fiel zuungunsten Italiens aus»
so daß Nizza und Savoyen verloren gingen.

= Eine „Kriegsstadt " in Nicderösterreich . In Nie¬
derösterreich ist eine neue Stadt in der Bildung be¬
griffen . Um die galizischen Flüchtlinge christlicher Kon¬
fession, die in ganz Niederösterreich zerstreut sind,
zu vereinigen , wird von der niederösterreichischen
Statthalterei eine Barackenstadt in der Umgebung von
Gmünd errichtet . In ihr sollen nahezu 30 000 Per¬
sonen Platz finden . Es werden 120 Baracken er¬
richtet , deren jede 40 Meter lang und 10 Meter breit
ist. Die ganze Anlage wird mit einer Wasserleitung
und mit elektrischer Beleuchtung versehen . I « jeder
Baracke sollen 215 Vertonen , vorwieaend Anaehörme

der bäuerlichen Bevölkerung , Platz finden. Dtz
rackenstadt wird von zwei gepflasterten Straßen
zogen sein und ein Gericht , eine Schule , eine j»
und — ein Kino bekommen. Die Stadt wird m
Gleise der Franz -Josefs Bahn angeschlossen, aber
Benutzung dieser Bahn bleibt nur der Bevölky
der neuen Stadt Vorbehalten und den Behörden.
Rücksicht auf die volkliche Zusammensetzung der
völkerung dieser Stadt werden alle AufschrifttF i
deutsch, polnisch und ruthenisch sein.

SteckenpFsnS-Sefä
die beste Islienmtlth-SeiTe

von Bergmann &. Co ., Radebenl , für zart«,-weiß« Haut •
und blendend schönen Teint, ä Stück 50 Pfg. Oberall zu haben [WMchWWMMMMMMJ ZmsG&tä

Walhalla
Wiesbaden " Bnntes Theat<

(KUR-THEATER)

dichter, u. THERESE SCHÜFF-DELINA ,
a) Zeitgemässe Lieder und Vorträge am Klavier , b ) Schul

tangen . — Neue Vortragsfolge.
BILDEE GROSSER PERSÖNLICHKEITEN.

HANSI IMMANS mit ihrem wunderbaren Dresi
in zwei grundverschiedenen Abteilungen mit
schneller Dekoration- und Kostümverwandliui

T Abtoilun n. TI AUt _ «

I. Bunter Teil (8*/<Uhr).
FRITZ NEUE in seinem gymnastischen Akt.

GERTY GOLD, Sängerin
3 MORGEN-STERNE, deutsches Verwandluugs-Tanz-Ensemble.
WALLINI-TRUPPE , Märchenspiele aus 1001 Nacht.

II . Bunter Teil (9V2 Uhr).
LOTTE FORSTING, Vortragskünstlerin.

Verlängertes Gastspiel der hier so beliebten
WILHELM SCH FF , Klavierhumorist und Schnell-

Anfa .njj' 8 Uhr ... . = . Ende tieoen 11  Uhr
5 Statt , ** Ulld abends 8 Uhr . Die Sonntags-Nachmittags-Yorstellungen beginne)
5 4̂, ™! te * J rtragff«lg6 deS  ^ liebten Klavi erbumonsten u. Schnelldichters Wilhelm Schüff.  Der musikalische Teü fängt um 6 Ul

I . Abteilung.
IM WILDEN WESTEN

Cow -Boy -Lager und Dressur¬
akt der einzig existierenden
PRACHT -TIGER - DOGGEN¬

MEUTE.

II.
EINE KIRCHWEIH INI
Original -Hunde -Komödi^
geführt von den reia

allerkleinstcn ]
MINIATUR -HITENDCS

. , B1 w w ~ -TT AAA1U11H UOUU11.  AUUÖlHLailÖUIlü Xüii l (AllAlb um Ü UU

reise der Platze : Wochentags und Sonntags-Nachmittags Saal 30 Pfg ., Orchestersessel 50 Pfg ., Loge 1. Mk. Sonntags-Abends 20 Pfg . Aufschlag.
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Manntmachung. ! Bekanntmachung.
Die Zahlung der 4 . Rate Staats - und

Gemeindesteuer für das Rechnungsjahr 1914
hat bis zum 15 . Februar d. Js . zu erfolgen.

Wegen des bevorstehenden Jahresabschlusses
wird um pünktliche Zahlung ersucht.

Bierstadt , den 1. Februar 1915.
Die Gemeindekafse.

Bekanntmachung.
Das immer stärkere Auftreten der Schnaken im

Sommer gibt Veranlassung, schon jetzt zur Verminderung
und Beseitigung dieser Plage die erforderlichen Schritt«
zu tun. Einer der einfachsten und bewährtesten Mitttl
ist die Ausrottung der Weibchen in ihren Winterquartieren,
welches durch Ausbrennen und AuSräuchern der Kellerräume
erreicht wird.

Bei den Unteroffizi-rschulen Weißrnfel«  u . Trip,
to w a. R. weiden junge Leute von 17 Iahten , die noch
nicht felddienstfähig sind, all Freiwillige ohneJnnehaltung
der im Frieden bestehenden Termine eingestellt.

Anmeldungen werden an jedem Wochentage vormittag-
bis 10 Uhr auf dem diesseitigen Bezirkskommanfo entgegen-
genommen. Die Bedingungen, zu denen der Eintritt er-
folgen kann, können hier eingesehen werden. 128

Wiesbaden,  den 1. Februar 1915.
Kgl. Bezirkskommando.

gez. von Lundblad.
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Toto-Salon m,m" t

Männer-Gesang-Vei
Bierstadt.

Sämtliche aktiven Säuger werden hierdurch zl

Gesangs -Uebung
zu Sonntag nachm. 3 Uhr im Gasthaus zum Reß
(Gastwirt Klein) höflichst eingeladen. Jedermanns
scheinen ist dringend erwünscht. Der Vorsti
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'Sonnenbilder!
Die Hausbesitzer werden daher aufgefordert, für eine

tüchtige Ausräucherung der Kellerräume vor Eintritt der
wärmeren Jahreszeit in ihrem eigensten Interesse besorgt
sein zu wollen, zumal die hiermit verknüpften Kosten ganz
unbedeutend sind.

Bierstadt,  den 30. Januar 1915.
Der Bürgermeister: Hof mann.

Bekanntmachung.
Die Eivquartieruugsgeldee für den Monat De-

zember 1914 können bis zum 10. Februar bei der Ge-
meindekaffe hier gegen Vorlegung der Quartierzettel abg«.
holt werden.

Spätere Auszahlung ist wegen dor Steuerhebung in
Frage gestellt.

Bierstadt,  den 2. Februar 1915.
Die Gemeindekasfe.

-Erste Mainzer Postkartea -Zentrale - ^
£££ Schnstersr .28 MAINZSchusterstr . 28

Einziges und ältestes Geschäft am Platze.

Gesangverein„Frohst
Bierstadt.Gegr. 1859.

Am SamStag , de« 1» . Febr . d. Js ., «
8h , Uhr findet in unserem Verein- lokal Gasthaus ,»
Taunuß"  unser « diesjährige

Anfertigung von Gewerbe - Legitimations -Bilder für
Ausländer , Reisepassbilder in sofartiger Ausführung.
12 Foto’s Mk, 1 — 12 Foto ’s 50 Pfg.

12 Postkarten von Mk. 1.80 an. 126

Lieferung innerhalb 24 Stunden-

J ahres -Hauptversammlu
statt. Die Tagesordnung ist eine sehr reichhaltige um
noch näher durch di« Bierstadter Zeitung bekannt g>I
Es sind über hundert Mitglieder von unserem Der!"
Fahne einberuscn und richten wir deshalb an unst"
hier weilenden Mitglieder die herzliche Butt , sich rech
reich und pünktlich einzufinden. Der VorstK

NB. evi wichtige Anträge an die Versammlunk!
man bi« spätfftens zum 8 ds. MtS. bei dem VoiH
Herrn Wil h. Stiehl  einreichen.
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Bekanntmachung. Molkerei-Süssrahm-
Feldpostbriefe

Von dem Gouvernement zu Mainz ist die Polizei¬
stunde für die Wirtschaften Hierselbst auf II Uhr «acht-
festgesetzt worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge
bracht wird.

Bierftadt  den 3. Februar 1915.
Der Bürgermeister: Hofmann

Tafel-Butter
Bekanntmachung.

Der Schießplatz bei Rambach wird vom 1. bis ein-
schließlich 38. Februar 1915 zum gefechtsmäßigen Schießen
benutzt werden.

Es wird täglich, mit Ausnahme der «Sonntage, bis
zum Dunkelwerden geschossen. Sonnabends nur bis 12
Uhr Mittags.

Bierstadt,  den 31. Januar 1915.
Die Polizeiverwaltung: Hofmann.

Feinste Qualität in Feldpacitnng
*1* Pfd.-Dose Mk. 0.90

1.70ff tt tr
empfiehlt

P Lehr Meubogengafse4'Moritzstratze 13.
Wiesbaden. t126

Größte Auswahl, sehr prtlsw., nur tadellofe UM
Schokoladen aller Art und sämtl . bekannten Mark*1
Keks u. Biskuits aller Art u. , , , ,
Pralinen u.Bonbons, , , , , , , ,
ferner Kakao , Kaffee und Tee in Würfeln u.

Hustenbonbons , Rahmmokkabonbons , Hopjes,
nak- und Rumpratinen , Likorpralinen , Lebkud1®
Honigkuchen , Printen etc. etc.

Schokoladen aus
Carl F- Müller, Wies den

baupt-r§« <irt c«mggasse8.
Filialen : Bahnhofstr . 4, Moritrstr . 15, WellritzstS
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Schöne, große
1'Zimmer-Woh ««us,

im Abschluß sofort zu verm.
107] Wiesbadknenstr. 14.

Gut erhalten^
Ulster-Patz
billig zu verkaufen.
Wiksbadene.str. 27,1
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Bekanntmachung.
R-kanntmachung. betreffend die Beschlagnahme de«

Brotgetreides.
Beschluß des Bundesrats vom heutigen Tage ist « e
^ (Tivrt +rtrt*r/ >tSö < mtS für

Privatbefitz
völk«, 4 r^ nnabme^ äller Brotgetreide - und Mehlvorräte für da«
Ä Reichsgebiet angeordnet worden . In Privatbesch

^ gesamt > Reineren Mengen unter einem Doppel-
und außer Saatgut nur solche Vorräte , die in land-

^Mschaftlichen Betrieben zur Ernährung der in ihnen be-
3 >Ä !uiten Personen erforderlich find. Das gesamte Brot-

aus die Kommunalverbände nach dem Verhältnis
^ ra versorgenden Bevölkerung verteilt werden ; die Kom-
^ ..4lverbände werden den Verlaus der ihnen überwiesenen

, ar̂ räte an ihre zu versorgenden Einwohner so regeln , daß
f »„hermann eine entsprechende Menge von Brot und Mehl er-
- ^ -rben kann, und daß anderseits die Vorräte bis zur nächste«

i I arni?  im Hochsommer voll ausreichen.
L 1 ®nn<L der ersten Uebergangszeit werden sich Unregelmäßig'
m  i »„« „« in der Brotversorgung naturgeutäß nicht ganz vermeiden
HL «„ werden aber bald und sicher überwunden werden.

^ Daß die angeordnete Maßnahme weit tiefer in das Wirt-
Leben unseres Volkes eingreift als alle andere«

' Wer vom Bundesrat während des Krieges getroffene«
I ^ Äs<j,aftlichen Anordnungen , unterliegt keinem Zweifel . Sie

m aber geboten, um ein- ausreichende und gleichmäßige Er-
!̂ br,ma unseres Volkes mit Brotgetreide bis zum Erdrufch

Hui  I vr neuen Ernte sicherzustellen, und ist damit eine staatliche
"i nationale Lebensnotwendigkeit . Die bisherigen Matz-
«abmen haben sich nicht als ausreichend erwiesen, einen spar-
tamen Verbrauch unserer an sieh zwar durchaus ausreichen-
d-u aber doch iuimerbin beschränkten Brotgetrcidevorräte zu
aewäbleisten: insbesondere haben sie nicht vermocht, eine Ver-
ttitteruna des Brotgetreides wirksam zu verhindern . Zur Er¬
reichung des Zieles blieben nur zwei Wege: entweder eine
aam außerordentliche Erhöhung der Brotgetreidepreise , deren
starker Druck den Verbrauch einqeschänkt und namentlich die
Versütterung ausgeschlosien hätte , oder die Beschlagnahme
aller Brotgetreidevorräte und ihre Verteilung an die Kom¬
munalverbände nach dem Verhältnis der zu ernährenden Be-

i völkerung Um dem deutschen Volke in der Kriegszeit eine
. , I weitgehende Verteuerung des Brotes zu ersparen , haben die
' m°' Bundesregierungen sich für den zweiten Weg entschieden.

! Die getroffene Maßnahme gibt uns die Sicherheit , daß
i der Plan unserer Feinde , Deutschland auszuhungern , vereitelt

' res> i«. sie gewährleistet uns eine ausreichende Broternährung bis
mit« juj neuen Ernte ; sie macht unser Land auch in diesem wirt-
äluiA schaftlichen Kampfe unbesieglich.
-g,,. . Die unbedingt notwendige genaue und zuverlässige Aus-
nödis führung der Bundesratsverordnung wird an die Staats - und

r°i» Kommunalbehörden, insbesondere auch an die bewährten Or-
- gane unserer Selbstverwaltung große Anforderungen stellen.

SDCI Wir hegen das Vertrauen zu den Behörden aller Verwal¬
tungen und zu jedem einzelnen Beamten , daß sie sich, auch
soweit sie nicht vermöge ihres Amtes zur Mitwirkung berufen

“J9 sind, mit allen Kräften für die Durchführung der großen Auf-
' vl" gäbe einsetzen und der Bevölkerung mit Rat und Tat zur Seite
ia„ stehen werden. Der willigen Mitarbeit aller Kreise unseres

Volkes und seiner wirtschaftlichen Organisation sind wir ge¬
wiß. Jeder einzelne wird sich vor Augen halten , daß die ge¬
wissenhafteste Befolgung der Anordnungen über die Angabe
seiner Vorräte , über das unbedingte Unterlasten jeder Äer-
fütteruug von Brotgetreide usw . eine ernste und heilige Pflicht
gegen das Vaterland ist, deren Verletzung ihm — ganz abge¬
sehen von der ehrenrührigen Gefängnisstrafe — eine schwere
sittliche Schuld aufbürden würde . Demgegenüber muß jede
Rücksicht auf Lebensgewohnheiten und persönliche Intereffen
zurückstehen.

Der vaterländische Geist und der feste Wille zum Siege , die
sich in unserem Volke in dieser gewaltigen Zeit in so er¬
hebender Größe offenbaren , geben uns die Gewißheit , daß
jeder Mann und jede Frau im engeren und weiteren Vater¬
lande auch hier gern und opferfreudig ihre Schuldigkeit tun
werden. Wie unsere todesmutigen Truppen draußen aus der
Walstatt, so wollen und werden auch wir Daheimgebliebenen
zu unserem Teil den großen Kamps um des Reiches Bestand
und Ehre siegreich durchhalten.

Berlin,  den 25. Januar 1915.
Das StaatSminiflerium.

vonBethmannHollweg . Delbrück . vonTirpitz.
Beseler von Breitenbach . Svdow . von Trott
zu Solz.  Freiherr von Schorlemer . Lentze . von
^oebell . Kühn . von Iagow . Wild von

Hohenborn.

Bekanntmachung über die Regelung des Berlehrs mit
Brotgetreide und Mehl.
Vom 25. Januar 1915.

di„ <w ®Mnbe§rat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
ÄfW d°s Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnah-
Vnordnring erlassen -̂ ^ (Reichsgesetzbl. S . 327) folgende

I . Beschlagnahme.
vorbaud^ " ^ »-̂ " des 1 Februar 1915 sind die im Reiche
ßen alM» ®° r u te  5 "" Weizen (Dinkel und Spelz ). Rog-
für dteSH a -lbcl/£r Ä rrUcf,t  aemischt, auch ungedroschen,
Vorräte ? ^ Zä̂ °trelde -Gesellschaft m. b. H. in Berlin , die
ben ffornm,! Abizen -, Roggen -, Hafer - und Gerstenmehl sür
befindet beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie sich
Porte beiinN ^ ^ »^ ' £ie ,u dieser Zeit auf dem Trans-
in dessen" ^ n- siud für den Kommunalverband beschlagnahmt,
tverden 'öe3tr!  sie nach beendetem Transport abgeliefert

d J? on ..i)eT Beschlagnahme werden nicht betroffen:
desstn«c„/ ^ k^ ' im Eigentum eines Reiches, eines Bun-
tum' °L .El aß-Lothrmgens. insbesondere im Eigen-

Emes Militarftskus , der Marineverwaltung oder der
!in ov„^ ^ *!l c- Beschaffung der Heeresverpflegung in Ber-
dessen » Eigentum des Komruunalverbandes stehen, in
"b'ien Bezirke sic sich befinden;
sellkD„« ôrrate , die im Eigentum der Kriegs -Getreide -Ge-
m b * i "der der Zentral -Einkaufs -Gesellschaft

' 4 Berlin stehen;
a2 gedroschenem Getreide und an Mehl , die

«Tw « £ine1 Doppelzentner nicht übersteigen.
°eruna-n beschlagnahmten Gegenständen dürfen Verän-
Versüa,»,«^« borgenommen werden und rechtsgeschäftliche

% " ichtig. soweit nicht in den 88 4, 22
tein berf 8 bestimmt ist. Insbesondere ist auch das Verfüt-
Berfüguna --n rechtsgcschäftlichen Verfügungen stehen
oder Arrettvni?Ä ^ ' bie  Wege der Zwangsvollstreckungnrre,wollftehung erfolgen.
eechtiat' „^ ^ Besitzmc von beschlagnahmten Vorräten sind be-
sorderlicben̂ die zur Erhaltung der Vorräte er-

An^ ^ » Handlungen vorzunehmen.
Zuläm ^ n^ Transvorte dürfen zu Ende geführt werden,

m. b T t ! , : t Verkaufe an die Kriegs -Getreide -Gesellschaft
band rs i \ ffan  den zuständigen Kommunalver-
tttit alle Veränderungen und Verfügungen , die
L°bunaswe ?t-" L ? " Krregs -Getreide -Gesellschaft m. b. H. be-
«eräußer »«„„»b^^ »ustandigen Kommunalverbandes erfolgen,
siommun^culv?. cis?et Kommunalverbandes an einen anderen
Verwaltun «Lr.bn" ^ bedürfen der Genehmigung der höheren
°Nẑ eigen ^^^ E>°rde und sind der Reichsverteilungsstelle (8 31)

ai^ I n̂t - Beschlagnahme dürfen
n»na d-r" °bmer  lanwirtschaftlicher Betriebe zur Ernäh-
Gessmde« nn? 5^ origen ihrer Wirtschaft einschließlich des
stetreide unh “nb  Monat neun Kilogramm Brot-
gut verwenu -n̂ kt̂ biahrsbestellung das erforderliche Saat-

efneg  Kilogramm Brotgetreides können" üert  3HeM htrtixMbt t  werde « Den » naebS.
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Ngen der Wirtschaft stehen gleich « aturalverechtigte , insbe-
sondere Altenteiler und Arbeiter , sowett fie kraft ihrer Be¬
rechtigung oder als Lohn Brotgetreide oder Mehl zu bean¬
spruchen haben:

b) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe und Händ¬
ler Saatgetreide für Saatzwecke liefern , das nachweislich
auS landwirtschaftlichen Betrieben stammt, die sich in den letz¬
ten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saatgetreide befaßt
haben : anderes Saatgetreide darf nur mit Genehmigung
der zuständigen Behörde für Saatzwecke geliefert werden:

c) Mühlen das Getreide ausmahlen : das Mehl fällt un¬
ter die Beschlagnahme zugunsten des Kommunalverbandes,
in dessen Bezirk die Mühle liegt;

d) Mühlen der Marineverwaltung im Februar 1915 das
Mehl liefern , zu dessen Lieferung in diesem Monat sie aus
einem unregelmäßigen Verwahrungsvertrag oder einem
ähnlichen Vertragsverhältnis verpflichtet sind;

e) Händler und Handelsmühlen monatlich Mehl bis zur
Hälfte der vom 1. bis einschließlich 15. Januar 1915 käuflich
gelieferten Mehlmengen veräußern;

f) Bäcker und Konditoren täglich Mehl in einer Menge,
die drei Vierteilen des durchschnittlichen Tagesverbrauches
vom 1. bis einschließlich15. Januar 1915 entspricht, verbacken,
die Beschränkung aus diese Menge gilt auch, soweit sie be¬
schlagnahmefreies Mehl verwenden:

g> Bäcker im Februar 1915 das Mehl verbacken, das zur
Erfüllung ihrer Lreferungsverpflichtungen an die Heeres¬
verwaltungen oder an die Marineverwaltung erforderlich ist.

§ 5. Die Wirkungen der Beschlagnahme endigen mit der
Enteignung oder mit den nach 8 4 zugelassenen Veräußerungen
»der Verwendungen.

8 6. Ueber Streitigkeften , die sich aus der Anwendung der
88 1 bis 5 ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig.

8 7. Wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft,
beschädigt oder zerstört, verfüttert oder sonst verkauft , kaust
oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über sie
abschließt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mtt
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer die zur Erhaltung der Vorräte
erforderlichen Handlungen pflichtwidrig unterläßt , oder wer
als Saatgetreide erworbenes Getreide zu anderen Zwecken ver¬
wendet , oder wer entgegen der Vorschrift im 8 4 Absatz 4f
beschlagnahmtes Mehl verwendet.

II. Anzeigepflicht.
8 8. Wer Vorräte der im 8 1 bezeichneten Art sowie

Hafer mit Beginn des 1. Februar 1915 in Gewahrsam hat , ist
verpflichtet , die Vorräte und ihre Eigentümer der zuständigen
Behörde anzuzeigen , in deren Bezirke die Vorräte lagern . Die
Anzeige über die Vorräte , die sich zu dieser Zeit auf vem
Transporte befinücu . ist unverzüglich nach dem Empfana von
dem Empfänger zu erstatten.

Bei Personen , deren Vorräte weniger als einen Doppel¬
zentner betrogen , beschränkt sich die Anzeigepflicht auf die Ver¬
sicherung daß die Vorräte nicht größer sind.

Die An ' - ' ^ erstreck! sieh nicht aus Vorräte , die im
Eigentume der KriegS-Geireide -Geselljchast m. b. H. oder der
Zentral -Einkaufs -Gesellschaft m. v. H. stehen.

8 9. Die Anzeigen sind der zuständigen Behörde bis zum
5. Februar 1915 einzureichen. Die Landeszentralbehörden ha¬
ben bis zum 20. Feoruar 1915 der Reichsverteilungsstelle ein
Verzeichnis der vorhandenen Vorräte und der Zahl der unter
8 4 Absatz 4 a fallenden Personen getrennt nach Kommunal¬
verbänden einzurichten. In dem Verzeichnis sind diejenigen
Vorräte gesondert anzugeben , die im Eigentum des Reiches,
eines Bundesstaates oder Elsaß -Lothringens , insbesondere
eines Militärfiskus , der Marineverwaltung oder der Zentral¬
stelle zur Beschaffung der Heeresverpslegung stehen.

Für die Anzeigen sind die vom Bundesrate festgestellten
Formulare zu benutzen.

8 10. Bäcker, Konditoren , Händler und Handelsmühlen,
die von den Befugnissen des 8 4 Absatz 4 Gebrauch machen
wollen , haben zugleich mit der Anzeige nach § 8 anzuzeigen,
wieviel Mehl sie in der Zeit vom 1. bis einschließlich 15. Ja¬
nuar 1915 als Bäcker oder Konditoren verbacken oder als Händ¬
ler oder Handelsmühlen käuflich geliefert haben.

8 11. Mühlen , Bäcker. Konditoren und Händler , die von
den Befugnissen den 8 4 Absatz 4 Gebrauch machen, haben nach
näherer Bestimmung der Landeszentralbehörde über die ein-
getretenen Veränderungen ihrer Bestände der zuständigen Be¬
hörde Anzeige zu erstatten.

8 12. Die zuständige Behörde ist berechtigt, zur Nach¬
prüfung der Angaben die Vorrats - und Betriebsräume des An¬
zeigepflichtigen zu untersuchen und seine Bücher prüfen zu
lassen.

8 13. Wer die Anzeigen nicht in der gesetzten Frist er¬
stattet , oder wer wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu sünfzehntausend Mark bestraft.

Gib : ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der Anzeige Vor¬
räte an , die er bei der Aufnahme der Vorräte vom 1. De¬
zember 1914 verschwiegen hat, so bleibt er von der durch das
Verschweigen verwirkten Strafe frei.

III . Enteignung.
8 14. Das Eigentum au den beschlagnahmten Vorräten

geht durch Anordnung der zuständigen Behörde aus die Per¬
son über , zu deren Gunsten die Beschlagnahme erfolgt ist.

Beantragt der Berechtigte die Uebereignung an eine andere
Person , so ist das Eigentum aus diese zu übertragen : sie ist
in der Anordnung zu bezeichnen.

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe ist vor der
Enteignung sestzustellen, welche Vorräte sie nach dem Maßstab
des 8 4 Absatz 4 a für die Zeit bis zum 1. August 1915 zur Er¬
nährung und Frühjahrsbestellung nötig haben . Diese Vor¬
räte sind auszusondern und von der Enteignung auszunehmen;
es wird mit der Aussonderung von der Beschlagnahme srei.

8 15. Die Anordnung , durch die enteignet wird , kann an
den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirks gerichtet
werden ; im ersteren Falle geht das Eigentum über , sobald die
Anordnung dem Besitzer zugcht, im letzteren Falle mit Ab¬
laus des Tages nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem
die Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

8 16. Der Erwerber hat für die überlassenen Vorräte einen
angemessenen Preis zu zahlen.

Soweit anzeigepflichtige Vorräte nicht angezeigt sind, wird
für sie kein Preis bezahlt . In besonderen Fällen kann die
höhere- Verwaltungsbehörde Ausnahmen zulassen.

Bei Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind, wird
der Uebernahnrepreis unter Berücksichtigung des zur Zeit der
Enteignung geltenden Höchstpreises sowie der Güte und Ver¬
wertbarkeit der Vorräte von der höheren Verwaltungsbehörde
nach Anhörung von Sachverständigen endgültig festgesetzt.

Bet Gegenständen , sür die keine Höchstpreise festgesetzt sind,
tritt an Stelle des Höchstpreises der Durchschnittspreis , der in
der Zeit vom 1. bis einschließlich 15. Januar 1915 an dem
maßgebenden Marktorte gezahlt ist. Ist ein Durchschnittspreis
nicht zu ermitteln , so sind die tatsächlich gemachten Aufwendun¬
gen zu berücksichtigen.

8 17. Der Besitzer der enteigneten Vorräte ist verpflich¬
tet , sie zu verwahren und pfleglich zu behandeln , bis der Er¬
werber sie in seinen Gewahrsam übernimmt . Dem Besitzer istSierfür eine angemessene Vergütung zu gewähren, die von deröheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt wird.

8 18. Bezieht sich die Anordnung aus Erzeugnisse eines
Grundstücks , so werden diese von der Haftung für Hvpotheken,
Grundschulden und Rentenschulden frei , soweit sie nicht vor dem
1. Februar 1915 zugunsten des Gläubigers in Beschlag genom¬
men worden sind. '

8 19. Ueber Streitigkeiten , die sich bei dem Enteignungs-
Verfahren ergeben, entscheidet entgültig die höhere Verwal¬
tungsbehörde.

8 20. Wer der Verpflichtung des 8 17, enteignete Vorräte
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt.
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
vis z» zehntausend Mark bestraft.

IV. Sondervorschriften sür ausgedroschencs Getreide.
8 21. Bei unausgedroschenem Getreide erstrecken sich Be¬

schlagnahme und Enteignung auch auf den Halm.
Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von der Beschlag¬

nahme frei Wird erst nach der Enteignung ausgedroschen,
so fällt das Eigentum am Stroh an den bisherigen Eigentü¬
mer zurück, sobald das Getreide ausgedroschen ist.

8 22. Der Besitzer ist durch die Beschlagnahme oder die
Enteignung nicht gehindert , das Getreide auszudreschen.

8 23. Die zuständige Behörde kann auf Antrag desjeni-
S;en, zu dessen Gunsten beschlagnahmt oder enteignet ist. be-timmen , daß das Getreide von dem Besitzer mit den Mitteln
seines landwirtschaftlichen Betriebes binnen einer zu bestim¬
menden Frist ausgedroschen wird Kommt der Verpflichtete
dem Verlangen nicht nach so kann die zuständige Behörde da-
Ausdreschen aus dessen Kosten durch einen Dritten vornehmen
lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme in seinen Wird-
schastsräumen und mit den Mitteln seines Betriebes zu ge¬
statten.

8 24. Der Uebernahmepreis ist gemäß 8 16 festzusetzen,
nachdem das Getreide ausgedroschen ist

8 25. Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung
der 8§ 21 bis 24 ergeben, entscheidet endgültig die höhere Ver¬
waltungsbehörde.

V. Verhältnis der KriegS-Getreide -Gesellschaft m. b. H.
zu den Kommunalverbänden.

8 26. Die Kriegs -Getreide -Gesellschaft m. b. H. ist ver¬
pflichtet:

a) Getreide , das in ihrem Eigentume steht oder zu ihren
Gunsten beschlagnahmt ist, dem Kommunalverband , in des¬
sen Bezirk es sich befindet , auf sein Verlangen bis zur Höhe
vcs auf auf ihn entfallenden Äedarfsanteils (8 32) zu über¬
eignen oder die Enteignung zu seinen Gunsten herbeizu¬
führen:

b) auf Verlangen eines Kommunalverbandes das für
diesen heschlagnahmte Mehl , soweit es nach Güte , Menge
und Lagerung den Lombardbedingungen der Dahrlehnskaffe
Berlin genügt , zu übernehmen , sowie für den Verkauf des
beschlagnahmten Mehls bemüht zu sein;

c) aus Wunsch eines Kommunalverbandes das Getreide,
das sich mit Beginn des 1. Februar 1915 in seinem Bezirk
befindet , nach Möglichkeit dort bis zur Höhe des aus tbn
entfallenden Bedarfsanteils (8 32) zu belassen und zum
Ausmahlcn der Mühlen des Bezirks heranzuziehen.

VI . Mahlpflicht und Regelung des Mehlverkaufs.
8 27. Die Mühlen haben das Getreide zu mahlen , daS

die Krisgs -Getreide -Gesellschaft m. b. H., die Zentral -Ein-
kaufs-Gesellschaft m. b. H. oder der Kommunalverband , in
dessen Bezirke stc liegen, ihnen zuweist.

Die höhere Verwaltungsbehörde setzt erforderlichenfalls
einen angemessenen Mahllohn fest; die Entscheidung ist end¬
gültig.

8 28. Die Mühlen dürfen Mehl , das in ihrem Eigentum
steht, nur an die Kriegs -Getreide -Gesellschaft m. b. H. oder an
Kommunalverbände abgeben . Dies gilt nicht für die nach 8 4
Absatz 4 d und e zugelassenen Lieferungen.

Die Kriegs -Getreide -Gesellschaft m . b. H. darf Mehl nur
an Kommunalverbände , an die Heeresverwaltungen oder di«
Marineverwaltung abgeben.

Der Uebernahmepreis ist erforderlichenfalls bei der Ab¬
gabe an Kommunalverbände , an die Heeresverwaltungen oder
an die Marineverwaltungen unter Berücksichtigung des Ein¬
standspreises und des Mahllohns (8 27) im Falle des Absatz 1!
von der höheren Verwaltungsbehörde , in deren Bezirke die
Mühle liegt , im Falle des Abs. 2 von dem Reichskanzler end¬
gültig festzusetzen.

8 29. Beim Ausmahlen von Getreide , das unter die Be¬
schlagnahme fällt oder das eine Mühle von der Kriegs -Gefteide-
Gesellschaft m. b. H. oder von einem Kommunalverband er¬
halten hat , ist die Mühle verpflichtet , die entfallende Kleie,
soweit sie in ihrem Eigentum steht, an die vom Reichskanzler
zu bestimmenden Stellen abzugeben.

Hat die Mühle das Getreide von einem Kommunalver¬
band erhalten , so hat sie auf Verlangen des Kommunalver¬
bandes die Kleie an ihn abzugeben.

Der Preis wird unter Berücksichtigung des Höchstpreise«
sowie der Güte der Kleie von der höheren Verwaltungs¬
behörde, in deren Bezirke die Mühle liegt , nach Anhörung von
Sachverständigen endgültig festgesetzt.

8 30. Wer der Vorschrift des 8 27 Absatz 1 zuwiderhandelt,
oder wer entgegen den Vorschriften der 88 28,29, soweit sie für
Mühlen gelten, Mehl oder Kleie abgibt , wird mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafte bis zu fünfzehn¬
hundert Mark bestraft.

VII . Verbrauchsregelung.
8 31. Unter der Bezeichnung Reichsverteilungsstelle wftd

eine Behörde gebildet.
Die Behörde besteht aus sechzehn Bevollmächtigten zum

Bundesrat , und zwar außer dem Vorsitzenden aus vier Kö¬
niglich Preußischen, zwei Königlich Bayerischen , einem König¬
lich Sächsischen, einem Königlich Württembergischen , einem
Großherzoglich Badischen, einem Großherzoglich Hessischen,
einem Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen , einem
Großherzoglich Sächsischen, einem Herzoglich Anhaltischen,
einem Hanseatischen und einem Elsaß -Lothringischen Bevoll¬
mächtigten. Außerdem gehören ihr je ein Vertreter des Deut¬
schen Landwirtschaftsrats , des Deutschen Handelstags und des
Deutschen Städtetags an.

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen.
8 32. Die Reichsverteilungsstelle hat die Aufgabe , mtt

Hilfe der Kriegs -Getreide -Gesellschaft m . b. H. für die Vertei¬
lung der vorhandenen Vorräte über das Reich für die Zeit
bis zur nächsten Ernte nach den vom Bundesrat aufzustellen¬
den Grundsätzen zu sorgen.

8 33. Die Kommunalverbände haben auf Erfordern der
Reichsverteilungsstelle Auskunft zu geben und überschüssige
Mehlvorräte an die von ihr bezeichneten Stellen abzugeben.

8 34. Die Kommunalverbände haben den Verbrauch der
Vorräte in ihrem Bezirke zu regeln , insbesondere die Vertei¬
lung von Mehl an Bäcker, Konditoren und Kleinhändler vor¬
zunehmen. Dabei darf nicht mehr abgegeben werden als di«
von der Reichsverteilungsstelle für den betreffenden Zeitraum
festgesetzte Meicge.

8 35. Die Kommunalverbände können den Gemeinde«
die Regelung des Verbrauches (8 34) für den Bezirk der Ge¬
meinden übertragen.

Gemeinden , die nach der letzten Volkszählung mehr «18
zehntausend Einwohner hatten , können die Uebertragung ver¬
langen.

8 36. Die Kommunalverbände oder die Gemeinden , de¬
nen die Regelung ihres Verbrauches übertragen ist. können g»
diesem Zwecke insbesondere

a> anordnen , daß nur Einheitsbrote bereitet werde«
dürfen;

b> das Bereiten von Kuchen verbieten oder einschränken;
c) das Durchmahlen des Getreides auch in solchen Müh¬

len gestatten, die das gesetzliche Ausmahlvo -rhältnis nicht er¬
reichen. aber wenigstens bis zu fünfundsiebzig vom Hundert
durchmahlen können: in diesen Fällen sind sie befugt , das Aus - \
Mahlverhältnis entsprechend festzusetzen: jf

b) die Abgabe und die Entnahme von Brot und Mehl
auf bestimmte Mengen . Abgabestellen und Zeiten sowie in an¬
derer Weise beschränken:

e) Händlern , Bäckern und Konditoren die Abgabe von
vrot und Mehl außerbalb des Bezirks ihrer gewerbliche«
Niederlassung verbieten oder beschränken.



^ . 8 37. Die Laudeszentrakbehörden oder die vo« kbu« ,
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Verbraucht ein Kommunalverband innerhalb eines

MEs weniaer als die ihm für diese Zeit zugeteilte
Mehlmenge , so hat ihm die Kriegs -Getreide -Ge-
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l 40-r Die Kommunalverbände oder die Gemeinden denen
die Siegelung ihres Verbrauches übertragen ist haben den
£ ? ^ hl festzusetzen. Etwa-ige " bveriwupe sind sur dre Volksernahrung zu verwenden

f„ 44- , Dw Kommunalverbände oder die Gemeinden , denen
die Regelung ihres Verbrauches übertragen ist können in

A 4lr f.e Lagerräume für die Lagerung der' Vorräte in
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nahmen erlü fsen hat , wird mit Gefängnis bis zu sechs Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark be-

VIII . Ausländisches Getreide und Mehl.
. § 45. Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sieb

nicht auf Getreide und Mehl , die nach dem 31 Januar 1915
ä^ -« n .̂? luSland eingeführt werden . Das aus dem Auslande

«ÄL L ' KLKdNLVm " N .? L " L
ab"gegeben"werden " ^ ' "^ ^ H- oder an Kommunalverbände

IX. Ausführungsbestimmungen.
F - , Die L- ndeszentralbeh ' cden erlaffen die erforder-

W ^.Suhrung bestrmmungen. Sie können besondere Ver-
mittlungsstellen e ichten, denen die Unterverteilung und Be¬
darfsregelung ir hrem Bezirk obliggt.

»F , von den Landeszentralbehörden erlassenen
ÄÄ ! * * Lungen zuwiderhandelt , wird mit Gefäng-Xtm’m'AZZW"b" -- fünf.

8 48. Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als
Kummunalverband , als Gemeinde , als zuständige Behörde
und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser 'Ver¬ordnung anzusehen ist. '

X. Uebergangsvorschriften.
ia  rf ^ Die Abgabe von Weizen-, Roggen -, Hafer- und
^5 ^ Wehl im geschäftlichen Verkehr ist in der Zeit vom Be¬
ginne des 26 Januar bis zum Ablauf des 31. Januar 1915

? td,t  verboten sind Lieferungen an Behörden , öf-
Koudttoren" ^ Kemeinnützige Anstalten , Händler . Bäcker und

. § 50- Wer der Vorschrift des § 49 zuwider Mehl abgibt
erwirbt wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder

mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.
, ß  Zl . Bis zur Durchführung der Verbrauchsreaeluna
Red̂ rkŝ b^ V ^^ rteilungsstelle können im Falle dringendenBedarfs die Landeszentralbehorden oder die von ihnen be-
zeichneten Behörden die Uebereignung von Mehl aus dem
Bezirk eines Kommunalverbandes an einen anderen Kommu-
nalverband anordnen . Gehören die Kommunalverbände ver-
schiedenen Bundesstaaten an . so hat der Reichskanzler die
gleiche Befugnis , der sich zuvor mit den beteiligten Landes¬
zentralbehorden ins Benehmen zu setzen hat . Die übereigneten
Mengen sind der Reichsverteilungsstelle anzuzeigen .

XI . Zwangsbefugnis.
. § 52 Die zuständige Behörde kann Geschäfte schließen.
Keren Inhaber oder Betriebsleiter sich in Befolgung der
Pflichten unzuverlässig zeigen, die ihnen durch diese Verord¬
nung oder die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungenauferlegt sind.

,.bieJK rfüflltnfl Beschwerde zulässig : sie hat keine
aufschiebende Wirkung . Ueber die Beschwerde entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

XII.  Schlußvorschrift.
f 53. Diese Verordnung Kitt mit dem Tage der Ver-

Wndlgung m Kraft . Der Reichskanzler bestimmt, mit welchem
Tage die Vorschrift des § 29 Absatz 1 in Kraft tritt.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer-
krafttretens dieser Verordnung.

Berlin,  den 25. Januar 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück

Lusführungsanweisung zur Verordnung des Bundesrats
über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl

vom 25. Januar 1915.
I . Beschlagnahme.

Zu § 1. Kommunalverbände im Sinne der Bundesrats¬
verordnung sind die Stadt - und Landkreise. Höhere Ver¬
waltungsbehörde ist der Regierungspräsident , für Berlin der
Oberpräsident.

Zu K 2 c. Die Vorschrift bezieht sich auf die in einem
Haushalt oder Beftiebe vorhandenen Vorräte.

Zu 8 4. Die in 8 1 bezeichneten Getreidevorräte sind
zugunsten der Kriegs -Getreide -Gesellschaft beschlagnahmt . Es
ist darauf hinzuwirken , daß die Besitzer den Verkauf an die
Kriegs -Getreide -Gesellschaft freihändig vornehmen
. . Zu a) Ratstralberechtigte . Altenteiler , Deputanten usw
haben nicht die ihnen vertragsmäßig zustehende Menge von
A.̂ " korn oder Mehl nr Natur zu beanspruchen , sondern höch-
stens 9 Kilogramm Brotgetreide für den Kopf und Monat
«ukm ® i c ,. ei ?,eä  Kilogramms Brotgetreide 800 Gramm
Mehl . Soweit die bis zum 1. April 1915 fälligen Ratural-
beiuge bereits ausgehandigt sind, dürfen die Unternehmer
^ ^wirtschaftlicher Betriebe nur die nach dem 1. April fälligen
K"en- und Mehlmengen enMehmen und bei der Enteignung
(vergl . 8 14 Absatz 3) aussondern . e.gnung

bafe ba? Saatgetreide aus land¬
wirtschaftlichen Betrieben stammt , die sich in den letzten zwei
erford ?rŝ nw'n-s'0^ ^ ^ rSaatgetreide befaßt haben , ist
erforderlichenfalles durch Vor age des Frachtbriefes , der Rech-
uunu . eines Zeugniffes der Landwirtschaftskammer oder ähn-
ltcher Beweismittel zu erbringen.
«« ■? lLf e" Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der
tf 4 5 « «e5en . hat der Landrat (ia Stadtkreisen der
Gemeindevvrstand ) zu entscheiden. Auf Beschwerde entscheidet
der Regierungspr .:dent, m Berlin der Oberpräsident end-auittfl.

.Zu 8 7. Zu en im 8 7 ve ootenen Handlungen gehört
auch die Verfutte tg der im 8 1 bezeichneten Vorräte

baden dies öffentlich bekannt zu machen:
die Ortsvolireik den baden für eine ltrenae Uebetwacbuna

^r Verbote zu sorgen, ^ ie Gerichie weroen zur eMe fckmelle
Erledigung der erstatteten Strafanzeigen sorgen.

II . Durchführung der Anzeigepflicht.
. Zu 8 8. Die Vordrucke für die Anzeigen gehen den Ge¬

meindevorstanden der Stadtkreise und den Landräten , diesen
zur sofortigen Verteilung an die Ortsbehörden unmittelbar zu;

bedürfen keiner Erläuterung . Die Ortsbehörden haben
öffentlich bekannt zu machen, daß alle Eintragungen in den
Vordrucken nur in Zentnern erfolgen dürfen . Im Eigentum
der Kriegs -Getreide -Gesellschaft sichen lediglich solche Vorräte,
dre bereits vor dem 1. Februar 1915 von einem Vertreter der
Knegs -Getrelde -Gesellschaft abgenommen sind. Vorräte , die
noch nicht abgenommen sind, hat der Besitzer anzuzeigen

Zu 8 9. Die Anzeigen sind bis zum 5. Februar 1915 dem
Gemeinde- (Gut - -) Vorstande zu erstatten . Der Gemeinde-
vorstand kann, falls die Seelenzahl oder die zerstreute Lage
des Ortes dies erforderlich macht. Meldebezirke und für diese
besondere Meldestellen einrichten . Er kann auch, wie bei der
Bornahme von Zählungen , die Anzeigeformulare austragen
und abholen lassen und die Zähler mit der Unterstützung der
Anzeigepflichtigen bei der Ausfüllung der Vordrucke beauf-tragen.

, Wer keinen Vordruck erhalten hat , hat dies dem Ge-
merndevorstande oder der Meldestelle anzuzeigen . Von den
Lehrern uno allen Beamten , deren Befreiung vom Dienste in
den Aufnahmetagen möglich ist. wird erwartet , daß sie sich vom
Gemeindevorstande zur» Durchführung dieser vaterländischen
Aufgabe zur Verfügung stellen.

Als Bezirks -, Orts - und Kreislisten dürfen nur diese For¬mulare verwandt werden
Sind Meldebezirke gebildet und erfolgt die Einsammlung

der Anzeigen durch Zähler , so haben diese in eine besondere
Liste für jeden Zählbezirk das Ergebnis derjenigen Anzeigen
etnzutragen , welche Vorräte von mehr als zwei Zentnern be¬
treffen und die Anzeigen , nach der Reihenfolge in dieser Liste
geordnet , mtt der aufgerechneten Bezirksliste am 6. Februar
an den Gemeindevorstand oder die Meldestelle abzuliefern
Die Anzeigen über Vorräte von weniger als zwei Zentnern
sind ebenfalls an den Gemeindevorstand oder nach dessen Be-
stimmung an die Meldestelle abzuliefern und von diesem sorg¬
fältig aufzubewahren . Der Gemeindevorstand hat die Anga¬
ben der Anzeigepflichtigen auf Vollständigkeit und Richtigkeit
zu prüfen . Sind keine Zählbezirke gebildet , so hat er die An¬
zeigen, welche Vorräte von mehr als zwei Zentnern betreffen,
in eine Ortsliste einzutragen , diese aufzurechnen und bis spä-
CTWtS zum 10. Februar dem Landrat einzureichen. Sind
Zahlbezirke gebildet , so hat er die Endsumme der Bezirkslisten
zu einer Ortliste zusammenzustellen, aufzurechnen und diese dem
Landrat einzureichen. Eine Abschrift der Ortsliste und die ge¬
samten Anzeigesormulare verbleiben bei dem Gemeindevor¬
stande. In die Bezirks - und Ortslisten sind nur solche An¬
gaben aufzunehmen , für welche in diesen eine besondere Spalte
vorgesehen ist. Ueber die Aufarbeitung der Angaben über
das Saatgut auf Seite 2 des Anzeigevordruckes ergeht be¬
sondere Anweisung . Den Gemeindevorständen wird empfoh-
lm , eine Aufrechnung dieser Angaben in unmittelbarem An¬
schluß an die Feststellung der Ortslisten vorzunehmen . Der
Landrat hat die Angaben der Ortsliste in eine Kreisliste zu
übertragen , diese zu einer Schlußsumme aufzurechnen, das Er¬
gebnis rechnerisch festzustellen., die Liste daraufhin zu beschei¬
nigen , daß in ihr sämtliche Gemeinden des Kreises enthalten
sind und sie bis zum 15. Februar an das Königlich Preu¬
ßische Statistische Landcsamt in Berlin SW . 68, Linden¬
straße 28, abzusenden . Die Stadtkreise haben ihre Kreislisten

gleicher Weise aufzurechnen und ebenfalls spätestens bis zum
15. yebruar an das Statistische Landesamt abzusenden. Da-
Königliche Statist ' sche Landesamt wird mit der Aufrechnung
der Kreislisten beauftragt und hat das im 8 9 der Verordnung
erforderte il . rzeichnis bis zum 20. Februar an die Zcntral-
verteilungsjtelle einzureichen.

Zu 8 10. Zur Slnzeige der verbackenen Vorräte sind auch
die mit Hotels . Gast- und Schankwirtschaften und sonstigen
Gewerbebetrieben verbundenen Bäckereien verpflicktet.

Zu 8 11 . Die Anzeigen sind am 1.. 10. und 20.' jeden Mo¬
nats , erstmalig am 10. Februar , an den Gemeindevorstand oder
die von rhm bestimmte Meldestelle zu erstatten . Der Gemeinde¬
vorstand kann ein Anzeigeformular vorschreiben.

. Zu 8 12. Zur Vornahme der Nachprüfung hat der Ge-
melndevorstand Sachverständige zu bestellen. Ehrenamtliche
Berufung nach Anhörung der Innungen wird empfohlen.

, Zu .8 13 Strenge Ueberwachung der Vorschrift wird den
Ortspolizeibehörden zur besonderen Pflicht gemacht. Zu
diesem Zwecke hat ihnen der Gemeindevorstand die Anzeigen
zugänglich zu machen. Aus die Bemerkung zu 8 7 wird ver¬
wiesen. Unabhängig von der Bestrafung tritt gemäß 8 16 die
Fortnabme der bei der Anzeige nicht angegebenen Vorräte zu¬
gunsten des Kommunalverbandes ein . ohne Entschädigung für
den bisherigen Eigentümer.

Die Gemeindevorstände haben diese Bestimmung beson¬
ders bekannt zu machen mit dem Hinweise , daß ein Anzeige¬
pflichtiger. der am 1. Dezember 1914 Vorräte verschwiegen
hat , straffrei bleibt , wenn er sie jetzt richtig angibt.

III . Enteignung.
Zu 8 14. Die Anordnung , welche den Eigentumsüber¬

gang bewirkt, erläßt der Landrat . insoweit es sich um Getreide
handelt , auf Antrag der Kriegs -Getreide -Gesellschaft. Wegen
der Aussonderung der für die Ernährung und Frühjahrs-
bestellung für die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe er¬
forderlichen Vorräte wird auf die Ausführungsvorschrift z«
8 4a verwiesen . Bei Aussonderung des Saatgutes ist di,
etwa bevorstehende Vermehrung der Anbaufläche durch Ein-
schränkung des Zuckerrübenbaues im Einzelfalle zu berück¬
sichtigen.

Zu 8 15. ' Die Kriegs -Getreide -Gesellschaft wird den
Landräten neue Vordrucke für die Enteignung der Vorrät«
einzelner Besitzer und ganzer Bezirke übersenden.

Zu 8 16. Wegen des Uebernahmepreises wird auf die Ar¬
tikel 12 bis 14 der Ausführungsanweisung vom 23. Dezember
1914 verwiesen . Als Marktort im Sinne des letzten Absatzes
rm 8 16 ist der Ort zu verstehen, deffen Preisfeststellung bisher
die Grundlage für die Preisbildung gewesen ist.

Zu 8 17. Auch nach der Anordnung , welche den Eigen-
tumsübergang ausspricht (vergl . 8 14). ist der Besitzer zur Ver-
Wahrung und Pflege der Vorräte verpflichtet und dafür haft¬
bar (vergl . 8 4 Abs. 1 und 8 19a).

IV. Sondervorschriften für unausgedroschenes Getreide.
Zu 8 23. Zuständige Behörde im Sinne des 8 23 ist

der Landrat , in Stadtkreisen der Gemeindevorstand . Auf Ar-
»kel 9 der Ausfuhrungsanweisung vom 23. Dezember 1914Wlto vetwtesen.

V. Verhältnis der Kriegs -Getreide -Gesellschaft m. b. H. z«
den Kommunalverbänden.

Zu 8 26. a) Stadt - und Landkreise, welche die Ver¬
sorgung ihrer Gemeinden mit Brotgetreide in eigene Verwal-

wollen , haben sich wegen der Bezahlung oder
Kreditierung der ihnen zu übereignenden Kornvorräte mit de,

in Verbindung zu setzen. Für
siietet diese Regelung die Möglichkeit, den

^ .Eornbedarf auch desiemgen Teiles der Bevölkerung,
ÜÄ (. ane  eigenen Getreidevorräte belassen sind, innerhalb

laffen und den Vertrieb der hierbei
gewonnenen Kleie innerhalb des Kreises zu regeln.
^,sr .^ .. ^ bersteigen die für einen Kommunalverband be-
Wk . ^ ^ ien Mehlvorrate seinen Bedarfsantetl . so emp-
'iehlt es sicĥ ihre Veräußerung durch den Besitzer an einenanderen Kommunalverband gemäß 8 4 Obs 3 zu veranlasten
Dk^ kneßs (Getretde -Gesellschaf. "wird bei der ' V-rmitteLg
Ä Ja SSÄÄ fe  i" ' Die Uebernahme durch die
Knegs -Getreloe -Gesellschaft kann nur bei Mehl erfolgen,
welches lombardfahig gelagert ist. h

VI. Wahlpflicht und Regelung des Mehlverkehr».
Zu 8 27. Soweit der Mahllohn vertraglich vereinb^

kommt eine Festsetzung durch die Behörde nicht in Fraa.
. . Zu8 28. Die Vorschrift des8 28 bezieht sichA
die nach der Verordnung zulässige Vermahlung der nack^
und 14 den Landwirten belassenen Vorräte.

Zu 8 29- Die Fürsorge für eine dem Bedürfe der &
Haltung entsprechende Verteilung der Kleie bleibt besoL
Anordnung Vorbehalten , deren Erlaß nach Feststelluû E
Vorräte zu erwarten ist. “"G

VII . Verbrauchsregelung.
3 « 8 31. Die Reichsverteilungsstelle hat ihren ©h

Berlin W 10, Lützowufer Nr . 8. Vorsitzender ist der Prä
des Kaiserlichen Statistischen Amtes , Delbrück.

Zu 8 36. a) Sowohl für Roggen - wie für Weire,».
kann eine bestimmte Form und ein bestimmtes Gewicht Etheitsbrot ) vorgeschrieben werden "

b) Das Backen von Kuchen kann sowohl auf be
Mengen und Arten wie auf bestimmte Tage beschränk wer

c) Dtc Bestimmung ermöglicht eine weitergehende
rucksichtlgung der kleinen Mühlen und eine größere Kiew
Brotkornvorrates . " " " entsprechende Verringerung

d) Der Kommunatverband und die von ihm mit
Unterverteilung der Mehlvorräte betrauten Gemeinde»
dafür verantwortlich , daß eine gleichmäßige Besriedigun-
Bedarfs an Brot für alle Kreise der Bevölkerung aeß
w rd. Die Form , in der dies geschieht, bleibt ihnen
laßen . allgeniemen darf erwartet werden , daß sich
Ziel ohne weltergehende Beschränkungen des VerLhrs i>
erreichen lassen. Sollte dies an einzelnen Orten nicht der s
{™ ' i ° wuß von der im § 36b gegebenen Ermächtigung (
brauch gemacht werden . Es kann z. B . vorgeschrieben weM
daß Brot nur gegen Vorlegung eines von der Polizeibebi
auszustellenden Ausweises (Brotkarte ) in der auf dieser 8°
jur zulässig erklärten Menge auf eine bestimmte Zeit vwfolgt werden darf . h
^ Zu § 37 Erweisen sich die Anordnungen eines fa
Aim-»^ rbandes oder einer Gemeinde gemäß 8 36 als uMm,
Muhend, so kann der Regierungspräsident , in Berlin
Oberprasldent . eine andere Regelung vorschreiben
r-i s3*U f 38,  Ausschuß wird vom Kreisausschuß " o
Swdtkreljen vom Gemeindevorstande gewählt . Soweit I >oIJ
^Emission Entscheidungen , insbesondere die Befugnis j» >och
ständiger Anordnungen übertragen werden soll, bedürfen ! Ke
hierauf bezüglichen Beschlüsse des Kreisausschusses oder f

01 lc? nbeS ?er Genehmigung der KonuuunalaufsiMer
gebildet' werden/ " ^ " Gemeinden können Unterkommissio, hm

Zu 8 42 Änoronungen im Sinne der 88 34 bis 36 hül 01
ben m den Landkreisen vom Kreisausschuß . in den Gemeini m
Dom Gemeindevorstande erlassen. Sie bedürfen der GenebD^
zung der Kommunalaufstchtsbehörde . nei

VIII. Ausländisches Getreide und Mehl. wrt
IX. AusführungSbestimmungen. 1 [7“

Zu 8 <6 Diese Ausführungsanweisung tritt mit dlw-n
Tage ihrer Verkündigung in Kraft. on

X. Uebergangcc tf  iffen . '
Zu 8 49. Das Verkairfsverbo Mehl in der Zeit

Beginn des 26. Januar bis z,>ni m.  Januar 1915 soll ei, tzt
unwirtschaftlichen und unvernünftigen Aufstapelung von V
Vorräten in den privaten Hausballungen Vorbeugen !
Polizeibehörden haben seine Durchführung der ihnen be«
erteilten Weisung gemäß dnrchzuführcn und nötigenfalls '
der ihnen im 8 47 der Verordnung erteilten Ermächtigun
nachsichtlich Gebrauch zu machen.

XI. Zwangsbefugnis.
__ . Zu 8 ,52. Die Schließung der Geschäfte kann von
Ortspolizeibehorde angeordnet werden . Diese Befugnis
Nicht auf die im 8 45 genannten Tage beschränkt; sie bei
vielmehr gegenüber unzuverlässigen Geschäftsinhabern für
ganze Geltungsdauer der Verordnung.

Berlin,  den 25. Januar 1915.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

S v d o w.
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und Fo

Freiherr von Schorlemer.
Der Finanzminister.

L e n tz e.
Der Minister des Innern,

von Loebell.

Wird veröffentlicht.
Es wird erwartet, daß die zur Angabe von Brots

treide- und Mehlvorräten verpflichteteu Personen diese .
gaben in ihrem eigenen Interesse vollständig und t
Wirklichkeit entsprechend vom I. — 5. 2. 1915 macĥ !
Wo keine Formulare hierfür in dieser Zeit abgegeben wer!«™
sollten, sind die Angaben bis 6. 2. 1915 beim 33̂ %̂
meisteramt Hierselbst zu machen. ] LT

Besonders wird auch auf Ziffer 13 der Ausführunz!
anweisung zur Verordnung des Bundesrats aufmerksaml ,
macht, wonach in Fällen der Verheimlichung nicht nur!
Bestrafung der Schuldigen erfolgt, sondern die nicht an»
gebenen Vorräte zu Gunsten des Kreises ohne Entschädignß, ^
des bisherigen Eigentümers fortgenommen werden.

Bierstadl,  den 30. Januar 1915. 1 | |®jj
Der Bürgermeister.rer

en,
en.Wer Brot -Getreide verfüttert

versündigt sich am Vaterlands
und macht sich strafbar : e*♦ ♦♦ ♦ er
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